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1 Vorbemerkungen 

Die vorliegende Planung besteht aus dem Teil A, dem Bebauungsplan in der 1. Ände-

rung mit integriertem Grünordnungsplan und dem Teil B, den textlichen Festsetzungen 

sowie der Begründung zur 1. Änderung, dem Umweltbericht und der Begründung zum 

Grünordnungsplan. 

 

2 Beschluss über die 1. Änderung 

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt hat in seiner Sitzung am 05.09.2013 beschlossen, 

den seit 21.08.2004 rechtskräftigen Bebauungsplan zu ändern. 

Der Inhalt der 1.Änderung ist numerisch im Teil A und im Teil B dargestellt und be-

schrieben. 

 

3 Planungsanlass zur 1. Änderung 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“ Markranstädt ist seit dem 21.08.2004 

rechtskräftig. Das Gewerbegebiet wurde seitdem infrastrukturell vollständig entwickelt. 

Die Gewerbeflächen sind z.T. schon belegt. 

Das Erfordernis zur Änderung des Bebauungsplanes ergibt sich zum einen aus der 

Anpassung von Planstand 2004 zur Realisierung der Erschließungsanlagen, zum an-

deren aus den modifizierten Anforderungen an die Art der baulichen Nutzung. 
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4 Bestehende Bauleitplanungen 

4.1 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Markranstädt liegt ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vor. 

Die Festsetzungen in der 1.Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes stehen den 

Planungen und Festsetzungen zum Flächennutzungsplan nicht entgegen. 

 

4.2 Bebauungspläne 

Für das Gewerbegebiet „Nordost“ liegt seit 21.08.2004 ein rechtskräftiger Bebauungs-

plan vor. 
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5 Bestehende Situation im Plangebiet 

5.1 Städtebauliche Einordnung 

Das Gebiet nördlich der Bahnstrecke ist geprägt durch Gewerbe – und Industriebetrie-

be wie auch durch ehemalige landwirtschaftliche Einrichtungen. 

Die geplante Gewerbestruktur ist also für den nördlichen Teil der Stadt Markranstädt 

charakteristisch und wird durch die Neuausweisung von Gewerbeflächen städtebaulich 

abgerundet. 

Die konsequente Abgrenzung zum Außenbereich erfolgt durch die Siemensstraße. 

 

5.2 Erschließung – KFZ Verkehr 

Das Plangebiet wird durch zwei neue Anbindepunkte mit der Siemensstraße verbun-

den. Diese neuen Planstraßen 1und 2 fungieren als Verteiler zu allen Gewerbeflächen 

innerhalb des Geltungsbereiches. 

Die Planstraße 1 (Otto-Nussbaum-Straße) ist für den Begegnungsfall Lz/ Lz ausgelegt.  

Die Wendeschleife ist für Lastzüge ausgelegt (Wendeanlagentyp 7 – EAE 85/95). 

Eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer von der Siemensstraße über die Plan-

straße 1 zur Nordstraße ist an der südlichen Geltungsbereichsgrenze hergestellt.  

Über die Planstraße 2 (Marie-Curie-Straße) erfolgt die Erschließung der östlich des 

Schallschutzwalles liegenden Grundstücke. 

Der Anschluss an den Fuß- und Radweg erfolgt im Süden mit Weiterführung an die 

Nordstraße. 

Die notwendigen Parkflächen sind auf den Grundstücken und dem jeweiligen Gewerbe 

zugeordnet. 

 

5.3 Erschließung – technische Ver – und Entsorgung 

Der Anschluss an das vorhandene Trink- und Schmutzwassernetz, sowie der An-

schluss an das ELT - Netz, erfolgte im Zuge der Erschließungsarbeiten für die Plan-

straßen 1+2 und ist im öffentlichen Bereich abgeschlossen.  

Die Abwasserentsorgung wurde im gesamten Gebiet im Trennsystem realisiert. 
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Die Schmutzwasserableitung erfolgt im Geltungsbereich über Freigefälleleitungen und 

Druckleitungen. Im südlichen Bereich der Planstraße 2 wurde im Rahmen der Er-

schließungsmaßnahmen zusätzlich eine Schmutzwasserpumpstation errichtet. 

Die Regenwassereinleitung erfolgt, außer vom GI Gebiet, in das vorhandene öffentli-

che Netz. Das im rechtskräftigen Bebauungsplan von 2004 geplante Regenrückhalte-

becken ist nach Planung der Erschließungsanlagen nicht erforderlich. 

 



Stadt Markranstädt 
 

 

B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Begründung  
 

Planung: K 
&

 H Projekt: 00881_1 21.12.2018 Seite 5 von 17 
 

6 Ziel und Inhalt der 1. Änderung 

Die vorgesehenen Änderungen sind im zeichnerischen Teil A numerisch dargestellt 

und in den geänderten bzw. ergänzenden textlichen Festsetzungen aufgelistet. 

Planungsziele der 1.Änderung sind:  

6.1 Änderung 1.1 

Regenrückhaltebecken entfällt; MI1 wird zum GEe1- Gebiet umgewandelt und 
erweitert auf die Fläche des ehemals vorgesehenen Regenrückhaltebeckens. 

 

Begründung:  

Die Regenwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt über Freigefälleleitungen mit 

weiterer Ableitung zum Staukanal DN 2200 Edisonstraße, Gewerbegebiet „Ranstädter 

Mark“. 

Voraussetzung für die Überleitung des Regenwassers aus dem Geltungsbereich in das 

Gewerbegebiet „Ranstädter Mark“ ist eine Flächenreduzierung im Gewerbegebiet 

„Ranstädter Mark“, die Seitens der Stadt Markranstädt mit der 3. Änderung zum B Plan 

„Ranstädter Mark“ umgesetzt wurde. 

Durch die 1. Änderung des B Planes „Gewerbegebiet Nordost“ erfolgt keine erhöhte 

Flächenversiegelung im Vergleich zum rechtskräftigen B Plan von 2004. 

Die hydraulische Berechnung von 2004 schließt alle abflusswirksamen Flächen im 

„Gewerbegebiet Nordost“, auch die Flächen des Regenrückhaltebeckens, komplett ein. 

Somit ist die geplante Errichtung des Regenrückhaltebeckens im ehemaligen MI1 – 

Gebiet nicht mehr erforderlich, da im Zuge der Planung und Realisierung der Erschlie-

ßung die hydraulischen Berechnungen aufzeigen, dass eine eigenständige Regen-

rückhaltung nicht erforderlich ist.  

Die Dimensionierung der Abwasseranlagen erfolgte nach diesen Erfordernissen. 

Somit liegt der Nachweis der gesicherten Entsorgung des Niederschlagswassers vor. 

 

Änderung der Art der Nutzung von Mischgebiet 1 (MI1) in ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet (GEe1) 

Die neuen textl. Festsetzungen für das GEe1- Gebiet sind nachfolgend aufgezeigt: 

Das eingeschränkte Gewerbegebiet 1(GEe 1) dient vorwiegend der Unterbringung 

von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 



Stadt Markranstädt 
 

 

B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Begründung  
 

Planung: K 
&

 H Projekt: 00881_1 21.12.2018 Seite 6 von 17 
 

Zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Tankstellen 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes 

Punkt 2. gilt nicht für Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbe-

betrieben, die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher richten („Werksver-

kauf“),wenn  

a) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zu der Produktion, der Ver- 

und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleitungen einer im 

räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans oder in dessen unmittelbarem 

Umfeld befindlichen Betriebsstätte stehen und  

b) die Größe der dem Verkauf der Sortimente nach Absatz a) dienenden Fläche (Ver-

kaufsfläche) max. 10% der Geschossfläche der zugehörigen Betriebsstätte, jedoch 

max. 800 m²  nicht überschreitet. 

Die in beschiedenen Baugenehmigungen festgesetzten Bedingungen und Nebenbe-

stimmungen werden durch den Bebauungsplan nicht berührt und bleiben rechtskräftig. 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 8 Abs.3 BauNVO: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-

genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 

- Vergnügungsstätten  

 

Begründung:  

Mit der ursprünglichen Definition Mischgebiet war eine gleichberechtigte Nutzung von 

Wohnen und die Unterbringung von Gewerbe vorgesehen. 

Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen den bereits bestehenden Gewerbe-

betrieben und der im Mischgebiet zulässigen Wohnnutzung soll der Planungsbereich 
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nunmehr grundsätzlich als Gewerbefläche entwickelt werden. Die Ausweisung von 

Wohnflächen ist vorrangig in Bereichen der Kernstadt vorgesehen, die den allgemei-

nen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse besser entsprechen, eine geringere 

gewerbliche Vorprägung aufweisen und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 

entgegenstehen. 

Durch die nicht Zulässigkeit von Tankstellen wird eine erhöhte Frequentierung des 

Areals ausgeschlossen, so dass eine wesentliche Störung für das nachbarliche Woh-

nen nicht eintritt. 

Die Zulässigkeit der Ausnahmen zeigt, dass das Wohnen ebenso noch eingeordnet 

werden kann, wenn auch mit Zuordnung zum Gewerbe. 

 

6.2 Änderung 1.2 

Die Straßenverkehrsfläche auf dem Flurstück 693/8 und angrenzende Teile des 
Flurstückes 693/26 wurden in Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestim-
mung umgewandelt. 

 

Begründung:  

Ziel ist die Einrichtung einer Schutzzone für Straßenanlieger. 

Die Zweckbestimmung ist definiert für Fußgänger, Fahrradfahrer und Versorgungsfahr-

zeuge. 

Damit ist kein Durchgang für den allgemeinen Fahrzeugverkehr zur Nordstraße mög-

lich und es erfolgt eine Verkehrsberuhigung.  

Wendemöglichkeiten für den allgemeinen Fahrzeugverkehr von der Planstraße 2 gibt 

es nur innerhalb der Baufenster der GEe- Gebiete. 

 

6.3 Änderung 1.3 

Aktualisierung der Trassenführung von Planstraße 2 

Die Lage der Planstraße 2 wurde gemäß der Realisierung im Jahre 2011 angepasst. 

Die Einordnung der Abwasserpumpstation erfolgte ebenso auf dieser Basis. 

Die Pumpstation und die Zulaufleitung befinden sich auf dem Straßenflurstück 693/43. 
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Die Abwasserdruckleitung befindet sich jedoch außerhalb des öffentlichen Raumes, 

auf dem Flurstück 693/41. Aus dieser Tatsache heraus bestehen Pflanzbeschränkun-

gen.  

Baumpflanzungen sind im Bereich der Pumpstation und der Zu- und Ablaufleitung nicht 

möglich (sh. textliche Festsetzungen GOP). 

 

Begründung:  

Durch die Verlagerung der Planstraße 2 in Richtung Osten und die Anordnung eines 

Grünstreifens mit der Anpflanzung von Bäumen, erhält die angrenzende Wohnbebau-

ung einen Schutzstreifen gegenüber den eingeschränkten Gewerbegebieten. 

 

6.4 Änderung 1.4 

Umwandlung vom MI 2 in ein GEe 2 Gebiet. 

Änderung der Art der Nutzung von Mischgebiet 2 (MI2) in ein eingeschränktes Gewer-
begebiet (GEe2). 

Die neuen textl. Festsetzungen für das GEe2 - Gebiet sind nachfolgend aufgezeigt: 

Das eingeschränkte Gewerbegebiet 2(GEe 2) dient vorwiegend der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Tankstellen 

- Gartenbaubetriebe 

- Vergnügungsstätten 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des  

Beherbergungsgewerbes 

Punkt 4. gilt nicht für Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbe-

betrieben, die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher richten („Werksver-

kauf“), wenn  

a) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zu der Produktion, der Ver- 

und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleitungen einer im 
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räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans oder in dessen unmittelbarem 

Umfeld befindlichen Betriebsstätte stehen und  

b) die Größe der dem Verkauf der Sortimente nach Absatz a) dienenden Fläche (Ver-

kaufsfläche) max. 10% der Geschossfläche der zugehörigen Betriebsstätte, jedoch 

max. 800 m²  nicht überschreitet. 

Die in beschiedenen Baugenehmigungen festgesetzten Bedingungen und Nebenbe-

stimmungen werden durch den Bebauungsplan nicht berührt und bleiben rechtskräftig. 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-

genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 

 

Begründung:  

Mit der Definition Mischgebiet ist eine gleichberechtigte Nutzung von Wohnen und die 

Unterbringung von Gewerbe vorgesehen. 

Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen den bereits bestehenden Gewerbe-

betrieben und der im Mischgebiet zulässigen Wohnnutzung soll der Planungsbereich 

nunmehr grundsätzlich als Gewerbefläche entwickelt werden. Die Ausweisung von 

Wohnflächen ist vorrangig in Bereichen der Kernstadt vorgesehen, die den allgemei-

nen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse besser entsprechen, eine geringere 

gewerbliche Vorprägung aufweisen und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 

entgegenstehen. 

Im Gegensatz zum GEe 1 sind zusätzlich zum Schutz der angrenzenden Wohnbebau-

ung nebenTankstellen auch Vergnügungsstätten und Gartenbaubetriebe nicht zulässig. 

Dadurch wird eine erhöhte Frequentierung des Areals ausgeschlossen und eine we-

sentliche Störung für das nachbarliche Wohnen verhindert.  

Die Zulässigkeit der Ausnahmen zeigt aber, dass das Wohnen ebenso noch eingeord-

net werden kann, wenn auch mit der Zuordnung zum Gewerbe. 
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6.5 Änderung 1.5 

Anpassung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen südlich GEe1 an den Bestand – Baumreihe entfällt und wird 
ersetzt durch flächige Gehölze. 

Begründung:  

Bei der geplanten Pflanzung von Straßenbegleitgrün (Grünordnungsplan- Plan 1) ist 

der Leitungs- und Anlagenbestand der KWL zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere 

für die entlang des Rad-/ Gehweges verlaufende Regenwasserleitung DN 600, Abwas-

serdruckleitung PE-HD 110 x 10 mit Kabeltrasse und die Trinkwasserleitung DN 100 

GGG, sowie die im Bereich des Wendekreises der Planstraße 1 (Otto-Nußbaum-

Straße) befindliche Schmutzwasserpumpstation und die zugehörigen Leitungen. Hier 

sind unbedingt detaillierte Bestandspläne in aus der Plankammer der KWL (Unterneh-

mensbereich Netze, Team Bestand, Ansprechpartner: Frau Donix) abzufordern. 

Die vorgesehenen Baumpflanzungen sind grundsätzlich mit den Kommunalen Was-

serwerken Leipzig abzustimmen.  

Der Mindestabstand zwischen Baumachse und Außenkante der jeweiligen Leitung 

muss 2,50 m betragen. 

 

6.6 Änderung 1.6 

Lageveränderung der straßenbegleitenden Baumreihe Planstraße 2 entspre-
chend der neuen Lage der Planstraße 

 

Begründung:  

Die Ausführung der Planstraße 2 wurde gegenüber des rechtskräftigen Bebauungspla-

nes verändert. Die Straße wurde innerhalb des Geltungsbereiches um ca.5m nach 

Osten verschoben. 

Der entstandene Freiraum zwischen Straße und Wohnbebauung kann nun als Puffer-

zone zwischen GEe und Wohnen fungieren.  
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7 Auswirkung der 1. Änderung 

7.1 Erschließung – KFZ Verkehr 

Durch die unter Pkt. 6.2 und 6.3 aufgezeigten Änderungen ist es nicht mehr möglich, 

die Planstraße 2 (Marie-Curie-Straße) als Durchgangsstraße zu nutzen. Die Sackgas-

senausbildung sorgt für eine Verkehrsberuhigung für die anliegende Wohnbebauung. 

Die Fortführung des Fuß- und Radweges an der Südgrenze des Geltungsbereiches 

sorgt für eine durchgängige Verbindung zur Nordstraße. 

Die Zugänglichkeit für Versorgungsfahrzeuge über die Anbindung Nordstraße bleibt 

erhalten, so dass die Ausbildung eines Wendehammers am Ende der Planstraße 2 

nicht erforderlich ist. 

 

7.2 Erschließung – technische Ver – und Entsorgung 

Die Erschließung/ die technische Ver – und Entsorgung ist im öffentlichen Raum durch 

die Realisierung der Planstraßen abgeschlossen.  

Die grundstücksgenaue Erschließung erfolgt ausgehend von den Planstraßen direkt. 

Somit kann angegeben werden, dass die Erschließung innerhalb des Geltungsberei-

ches gesichert und realisiert ist. 

 

7.3 Nutzung der Grundstücke 

Die 1. Änderung umfasst nur das Areal westlich des Schallschutzwalles. Das GI- u. das 

GE- Gebiet bleiben von den Änderungen unberührt und somit auch die Nutzung der 

Grundstücke. 

Die westlich des Schallschutzwalles liegenden Grundstücke, sind in der 1. Änderung in 

der Art der baulichen Nutzung und durch die Verschiebung der Planstraße 2 geringfü-

gig in der Größenordnung geändert worden. 

Die veränderten Flächen sind unter Pkt. 8 dargestellt. 

Die Art der baulichen Nutzung wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die de-

finierten Mischgebiete (MI) sind in eingeschränkte Gewerbegebiete (GEe) geändert 

worden. Die Festsetzungen in den Nutzungsschablonen sind aus den Mischgebieten 

übernommen worden. 
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GEe 1 Gebiet: 

Aufgrund des nicht benötigten Regenrückhaltebeckens, kann die Art der baulichen 

Nutzung für das gesamte Flurstück 693/41 als eingeschränktes Gewerbegebiet 1 fest-

gesetzt werden. Die Baugrenze ist bis an den südliche Geltungsbereichsgrenze gezo-

gen. Somit ist eine flexiblere Nutzung möglich. 

Auf der Planzeichnung wird unter Hinweise und nachrichtliche Übernahmen folgende 

Ergänzung getroffen: 

„Von den geplanten Baufeldern darf das anfallende Regenwasser nur zu 50% abgelei-

tet werden. Auf den Grundstücken sind entsprechende Rückhalteanlagen vorzusehen.“ 

 

Die grünordnerischen Festsetzungen werden modifiziert. Die ursprünglich geplante 

Baumreihe an der Ostseite der Planstraße 2 wird auf der Westseite der Planstraße 2 

realisiert. Die Freiflächen des GEe1 zwischen Straße und Baugrenze erhalten dennoch 

Festsetzungen zu Bepflanzungen.  

Das eingeschränkte Gewerbegebiet 1(GEe 1) dient vorwiegend der Unterbringung 

von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Tankstellen 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes  

 

Punkt 2. gilt nicht für Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbe-

betrieben, die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher richten („Werksver-

kauf“), wenn  

a) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zu der Produktion, der Ver- 

und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleitungen einer im 

räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans oder in dessen unmittelbarem 

Umfeld befindlichen Betriebsstätte stehen und  

b) die Größe der dem Verkauf der Sortimente nach Absatz a) dienenden Fläche (Ver-
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kaufsfläche) max. 10% der Geschossfläche der zugehörigen Betriebsstätte, jedoch 

max. 800 m2  nicht überschreitet. 

Die in beschiedenen Baugenehmigungen festgesetzten Bedingungen und Nebenbe-

stimmungen werden durch den Bebauungsplan nicht berührt und bleiben rechtskräftig. 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-

genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 

- Vergnügungsstätten 

 

 

GEe 2 Gebiet: 

Auch für dieses Flurstück 693/44 ist die Art der baulichen Nutzung zu einem einge-

schränkten Gewerbegebiet 2 geändert worden. 

Durch die Verschiebung der Planstraße 2 wurde die Baugrenze ebenfalls nach Osten 

verschoben. Somit entsteht hier im Westen ein Schutzstreifen zur vorhandenen Wohn-

bebauung, welcher mit der Anpflanzung von Bäumen festgesetzt ist. Dieser Schutz-

streifen wird bis an den Kreuzungsbereich zur Siemensstraße geführt. 

Die durch die Änderungen entstandenen Flächenverschiebungen sind dem nachfol-

genden Pkt. 8 - Flächenbilanz zu entnehmen. 

Auf der Planzeichnung wird unter Hinweise und nachrichtliche Übernahmen folgende 

Ergänzung getroffen: 

„Von den geplanten Baufeldern darf das anfallende Regenwasser nur zu 50% abgelei-

tet werden. Auf den Grundstücken sind entsprechende Rückhalteanlagen vorzusehen.“ 

 

Das eingeschränkte Gewerbegebiet 2 (GEe 2) dient vorwiegend der Unterbringung 

von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
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Zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Tankstellen, 

- Gartenbaubetriebe, 

- Vergnügungsstätten 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes 

Punkt 4. gilt nicht für Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbe-

betrieben, die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher richten („Werksver-

kauf“), wenn  

a) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zu der Produktion, der Ver- 

und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleitungen einer im 

räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans oder in dessen unmittelbarem 

Umfeld befindlichen Betriebsstätte stehen und  

b) die Größe der dem Verkauf der Sortimente nach Absatz a) dienenden Fläche (Ver-

kaufsfläche) max. 10% der Geschossfläche der zugehörigen Betriebsstätte, jedoch 

max. 800 m²  nicht überschreitet. 

Die in beschiedenen Baugenehmigungen festgesetzten Bedingungen und Nebenbe-

stimmungen werden durch den Bebauungsplan nicht berührt und bleiben rechtskräftig. 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 
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8 Flächenbilanz 

 

  
B Plan 2004 

(m²) 
 

 
1. Änderung 

(m²) 

 
Gesamtfläche des Geltungsbereiches 
 

 
128.195 

(12,82 ha) 

 
128.195 

 

Grundstücksfläche:  
GI  
GE 
MI 1 
MI 2 

GEe1  
GEe2  
Schallschutzwall 

 
61.425  
29.534  
22.450 
3.278 

- 
- 

2.767 
 

 
61.425  
29.534  

- 
- 

21.013  
 4.171  
 2.767 

 

 
 
Öffentliche Straßen und Radwege 
(incl. Pumpstation) 
 
Straßenbegleitgrün 

 

 
8.141 

 
 

600 

 
8.340 

 
 

954 

 
Überbaubare Flächen innerhalb der Baugrenzen 
GI 
GE 
MI 1 
Regenrückhaltebecken 
GEe1 
MI 2 
GEe2 

 

 
 

54.304 
25.145 
10.830 
5.135 

- 
1.338 

- 

 

 
 

54.304 
25.145 

- 
- 

15.965 
- 

1.364 

 
 
Grünflächen  
(mit Rechten belegte Flächen, Flächen zw. Baugrenze 
und Straße) 
 
GI 
GE 
MI 1 (incl.Regenrückhaltebecken) 
GEe1 
MI 2 
GEe2 
 

 
 
 
 
 

7.120 
4.388 
6.462 

- 
1.939 

- 

 

 
 
 
 
 

7.120 
4.388 

- 
6.386 

- 
2.807 
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9 Rechtsgrundlagen zur 1. Änderung 

- Allgemeine Vorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen 

(AVV Lärm) vom 19.08.1970 

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art.2 des Gesetzes vom 

20.07.2017 (BGBl. I S. 2808, 2831) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. 

I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 

(BGBl. I S. 1548) 

- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), 

zuletzt geändert durch VO vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 

12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Art. 102 der Verord-

nung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten am 01.03.2010, zu-

letzt geändert durch Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

- Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sach-

sen (SächsDSchG) vom 03.03.1993 (SächsGVBl.S.229), zuletzt geändert 

durch Art. 4 des Gesetzes vom 02.04.2014 (SächsGVBl. S. 234) 

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 24.02.2012 (BGBl. 

I S. 212), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04.04.2016 (BGBl. I 

S. 569) geändert worden ist. 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts (Planzeichenverordnung PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 

S.58), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 30.07.2011 (BGBl. I 

S.1509) 

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl.I S. 2986), zuletzt ge-

ändert durch Art. 124 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 

https://dejure.org/BGBl/2015/BGBl._I_S._1474
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vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1839) 

- Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11.Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186)  

- Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz SächsABG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.1999 (SächsGVBl.S.261), 

rechtsbereinigt mit Stand vom 22. Juli 2013 

- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) (2015): vom 12. Juli 2013 

(SächsGVBl. S. 503) zuletzt geändert. durch Artikel 22 des Gesetzes vom 

29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) (2015): Gesetz über Na-

turschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen vom 6. Juni 2013 

(SächsGVBl. S. 451, zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 

29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 

- Straßengesetz (Sächsisches. Straßengesetz – Sächs.StrG,SN ) vom 

21.01.1993, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 78). 

- Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), 

„Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im 

Freistaat Sachsen, 2009. 

- Gehölzschutzsatzung für das Gebiet der Stadt Markranstädt; 1. Ände-

rungssatzung vom 04.10.2001 zur Gehölzschutzsatzung vom 13.07.2000 

- Sächsisches Nachbarschaftsgesetz ( Sächs. NRG ) vom 11.11.1997 

(Sächs. GVBl. S. 582), rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Januar 2009 

- Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung (32. BImSchV) vom 

29.08.2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Artikel 83 VO des 

vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474, 1488) 

- Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.07.2002 

- Landesentwicklungsplan 2013 (LEP2013) vom 12.07.2013 

 

http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_22_HBG_2015_2016_Aenderung_des_Saechsischen_Wassergesetz-d7327775,23.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_22_HBG_2015_2016_Aenderung_des_Saechsischen_Wassergesetz-d7327775,23.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_25_HBG_2015_2016_Aenderung_des_Saechsischen_Gesetzes_ueb-d7327775,26.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_25_HBG_2015_2016_Aenderung_des_Saechsischen_Gesetzes_ueb-d7327775,26.html
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Bericht 

1 Einleitung 

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt beschloss am 05.09.2013 in seiner 42. Sitzung die 

1. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Nordost. Damit wurde ein förmli-

ches Satzungsverfahren nach § 2 BauGB eingeleitet. Im Bereich des Bebauungspla-

nes „Gewerbegebiet Nordost“ ist bereits seit 21.08.2004 ein Bebauungsplan rechtskräf-

tig. Auf Teilflächen des Bebauungsplanes sind Änderungen vorgesehen, die eine Än-

derung des Bebauungsplanes erfordern.  

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst im Wesentlichen folgende Anpassun-

gen, die im Übersichtsplan Nr. 1 ersichtlich sind: 

 Punkt 1.1: Regenrückhaltebecken entfällt; MI1 wird zum GEe1- Gebiet umge-

wandelt und erweitert auf die Fläche des ehemals vorgesehenen Regenrückhal-

tebeckens 

 Punkt 1.2: Verkehrsfläche erhält neue Definition: werden in Verkehrsflächen be-

sonderer Zweckbestimmung hier – zulässig für Versorgungsfahrzeuge, Fußgän-

ger und Radfahrer. 

 Punkt 1.3: Aktualisierung Trassenführung von Planstraße 2 

 Punkt 1.4:  Umwandlung vom Mischgebiet (MI) 2 in ein eingeschränktes Gewer-

begebiet (GEe) 2 

 Punkt 1.5: Anpassung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen südlich GEe 1 an den Bestand  - Baumreihe ent-

fällt und wird ersetzt durch flächige Gehölze  

 Punkt 1.6: Lageveränderung der straßenbegleitenden Baumreihe Planstraße 2 

entsprechend der neuen Lage der Planstraße  

Der ausgewiesene Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Stadt 

Markranstädt (Landkreis Leipzig), in der Gemarkung Markranstädt. Vom Änderungsbe-

reich sind die Flurstücke 693/8, 693/26, 693/40, 693/41, 693/42, 693/43 und 693/44 

betroffen. Die Gesamtfläche der 1. Änderung des Bebauungsplanes beträgt 2,82 ha. 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ erstellt das IB 

Klemm & Hensen GmbH im Auftrag der Stadt Markranstädt einen Umweltbericht. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen und deren Ände-

rung, Ergänzung und Aufhebung für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
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Nr. 7 sowie § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Inhalte der Umwelt-

prüfung sind gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB darzulegen. 

Der hier vorgelegte Umweltbericht bildet als Teil II einen gesonderten Teil der Planbe-

gründung. 

 

1.1 Übergeordnete Planungen 

Als Grundlage der Gemeindeentwicklung ist der  

1. Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) 

 

2. Regionalplan Westsachsen zu nennen. 

 

Im Landesentwicklungsplan Sachsen ist der Bereich des Geltungsbereiches als Ver-

dichtungsraum und als Raum mit besonderem Festlegungsbedarf – für Braunkohle - 

dargestellt. Weiterfolgend werden keine gebietskonkreten Festlegungen im LEP darge-

stellt. Die Festlegungen stehen der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht entgegen. 

 

Im Regionalplan werden die Ziele der Raumordnung nach § 2 ROG sowie die Ziele 

und Grundsätze des LEP auf der Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur 

und Landschaft sowie der Raumentwicklung räumlich und sachlich ausgeformt.  

Der Regionalplan Westsachsen vom 25.07.2008 trifft für die Vorhabenfläche folgende 

gebietskonkreten Festlegungen: 

 Grundzentrum (Kap. 2.3), Verdichtungsraum (Kap. 2.5) 

 regional bedeutsame Grundwassersanierungsgebiete (Kap. 4.3.1) 

Es sind keine Vorrang- und Vorbehaltsgebiete durch das Vorhaben betroffen. Oben 

genannte Festlegungen stehen der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht entgegen. 

Schutzgebiete gemäß BNatSchG bzw. SächsNatSchG werden nicht berührt. 

 

1.2 Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan 

Für die Stadt Markranstädt liegt ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vor. 
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Die Festsetzungen in der 1.Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes stehen den 

Planungen und Festsetzungen zum Flächennutzungsplan nicht entgegen. 

 

Bebauungsplan 

Für das Gewerbegebiet „Nordost“ liegt seit 21.08.2004 ein rechtskräftiger Bebauungs-

plan vor.  
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2 Beschreibung Prüfmethoden 

2.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Im Folgenden werden der für den Umweltbericht vorgesehene Untersuchungsrahmen 

und das methodische Vorgehen kurz vorgestellt.  

Als Untersuchungsraum für die Schutzgüter wird der Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes festgelegt.  

Im Umweltbericht werden die naturschutzfachlich relevanten Belange dargestellt. Es 

werden die Schutzgüter Menschen, Boden, Wasser, Klima und Pflanzen, Tiere und 

biologische Vielfalt, Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter betrachtet.  

 

2.2 Methodisches Vorgehen 

Im Umweltbericht werden für die einzelnen Schutzgüter relevante Umweltziele be-

nannt, die den Hintergrund für die Bewertung des Eingriffs und die grünordnerischen 

Belange bilden. Es werden jeweils Fachgesetze und fachplanerische Zielvorgaben 

dargelegt. 

Die Umweltbelange wurden auf Basis folgender Datengrundlagen und Methoden beur-

teilt: 

Tab. 1:  Datengrundlagen 

Verwendete Datengrundlagen  Methodisches Vorgehen und Inhalte 

Menschen (Wohnen, Gesundheit und Wohlbefinden) 

Örtliche Begehung (Dezember 2013) 
Interaktive Karten des LfULG, Recherchestand 
Januar 2014 
Schallimmissionsprognose (MFPA Leipzig 
GmbH vom 05.08.2016) 

Ermittlung der Auswirkungen für die Anwohner 
sowie die Erholungsnutzung 

Ermittlung der Auswirkungen möglicher Lärm-, 
Staub- und Geruchsauswirkungen  

Ermittlung der Betroffenheit ressourcenab-
hängiger Umweltnutzung (Trinkwasserschutz, 
Landwirtschaftsflächen/Sonderkulturen, Kalt-/ 
Frischluftbahnen) 

Pflanzen (Biotope und Tiere einschließlich biologischer Vielfalt) 

als Ausgangszustand für vorhandene Biotop- 
und Nutzungstypen werden die Biotop- und 
Nutzungstypen beschrieben, die im rechtskräf-
tigen Bebauungsplan (In Kraft seit 21.08.2004) 
festgesetzt sind (in Abstimmung mit Stadt 
Markranstädt und UNB LK Leipzig) 

Eigene Bestandsaufnahme, Potenzialabschät-
zung Arten (Aktualisierung Gehölzkataster) 
Dezember 2013 

Aussagen Umweltamt des Landkreis Leipzig 

Ermittlung der aktuellen Bedeutung und Emp-
findlichkeit von Pflanzen, Tieren und Biotopen 
im räumlichen und funktionalen Zusammen-
hang 

Ermittlung der Habitatpotentiale für Tiere 

 

Einschätzung des Entwicklungspotenzials 
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Verwendete Datengrundlagen  Methodisches Vorgehen und Inhalte 

zum Vorkommen wertgebender Arten (Daten-
abfrage) 

Boden 

Bodenkonzeptkarte (BK50) (Ausgabe 2006) 
 
Bodenbewertung gemäß Sächsischem Boden-
bewertungsinstrument (Stand 03.2009) 

Beschreibung und Bewertung der vorkommen-
den Bodentypen 

Ermittlung der Bodenfunktionen gemäß Säch-
sischer Handlungsempfehlung 

Oberflächenwasser / Grundwasser 

Interaktive Karten des LfULG, Recherchestand 
Januar 2014 

Bodenkonzeptkarte (BK50) (Ausgabe 2006) 

Bodenbewertung gemäß Sächsischem Boden-
bewertungsinstrument (Stand 03.2009) 

Abschätzung der Bedeutung und Empfindlich-
keit der Grundwasservorkommen 

Klima/Luft 

Recherche und Auswertung von Literatur Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf 
die lokalklimatischen Verhältnisse in Hinblick 
auf Funktionsbezüge zu Menschen, Pflanzen 
und Tiere 

Landschaft 

Örtliche Begehung (Dezember 2013), 

Aufnahme landschaftstypischer Strukturen 
Darstellung der Landschaftsstrukturen  

Kulturelle Güter und Sachgüter 

Auskunft des Landesamtes für Archäologie 
vom 07.10.2013) 

Berücksichtigung von Bodendenkmalen 

 

Im Umweltbericht werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompen-

sation aufgeführt, die im Wesentlichen im Rahmen der Grünordnungsplanung entwi-

ckelt werden. 

Gemäß den Absprachen mit der Stadt Markranstädt und der Unteren Naturschutzbe-

hörde des Landkreises Leipzig (mündl. Mitteilung Frau Gohla am 05.12.2013) wird der 

Umweltbericht ausschließlich für den Änderungsbereich des Bauleitplanes erarbeitet. 

Ausgangszustand für die Bilanzierung von Eingriffen ist der seit 12.05.2004 rechtskräf-

tige Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“. 

 

2.3 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes 

Die Ziele des Bauleitplanes werden im Kapitel 1 der Begründung beschrieben. 
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2.3.1 Angaben über Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das Plangebiet befindet sich im Landkreis Leipzig in der Stadt Markranstädt. Betroffe-

ne Grundstücke befinden sich in der Gemarkung Markranstädt. Die im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes überplanten Flurstücke innerhalb des Geltungsberei-

ches sind 693/8, 693/26, 693/40, 693/41, 693/42, 693/43 und 693/44.  

Nördlich des Geltungsbereiches befinden sich die Siemensstraße und weitere Indust-

rie- und Gewerbeanlagen, westlich grenzt die Nordstraße mit begleitender Wohnbe-

bauung an den Geltungsbereich an. Östlich des Geltungsbereiches befindet sich die 

Straße „An den Windmühlen“ und Ackerflächen. Im Süden wird der Geltungsbereich 

von Gehölzflächen und der Markranstädter Hydraulik GmbH begrenzt.  

Die Abgrenzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes bezieht sich lediglich auf west-

liche Flächen des Geltungsbereiches (siehe Plan 1). Der gesamte Geltungsbereich des 

Bebauungsplangebietes umfasst eine Größe von 12,61 ha. Der Geltungsbereich der 1. 

Änderung besitzt eine Flächengröße von 2,82 ha. 

Beschreibung des Planvorhabens 

Im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ in 

Markranstädt ist die Ausweisung von eingeschränkten Gewerbegebieten, Verkehrs- 

und Grünflächen vorgesehen. Die Größe des Geltungsbereiches der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes beträgt 2,82 ha  

Die eingeschränkten Gewerbegebiete befinden sich angrenzend an die Planstraße 1 

und dienen der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

Zulässige Nutzungen sind Geschäfts-, Büro-, und Verwaltungsgebäude. Unzulässige 

Nutzungen gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes im GEe 1 sind 1. Tankstellen 

und 2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes. Im GEe 2 sind 1. Tankstellen, 2. Gartenbaubetriebe, 3. Ver-

gnügungsstätten und 4. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes unzulässig. Pkt. 2 und 4 gelten nicht für Ver-

kaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbebetrieben, die sich ganz 

oder teilweise an den Endverbraucher richten („Werksverkauf“), wenn  

a) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zu der Produktion, der Ver- 

und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleitungen einer im 

räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans oder in dessen unmittelbarem 

Umfeld befindlichen Betriebsstätte stehen und  
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b) die Größe der dem Verkauf der Sortimente nach Absatz a) dienenden Fläche (Ver-

kaufsfläche) max. 10% der Geschossfläche der zugehörigen Betriebsstätte, jedoch 

max. 800 m²  nicht überschreitet. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) für das GEe 1 wird auf 0,6 und für das GEe 2 auf 0,4 

festgelegt. Damit dürfen die Baugebiete innerhalb der Baugrenzen bis zu 60 % bzw. 

bis zu 40 % ihrer Grundfläche vollversiegelt werden.  

Die Verkehrsflächen im Geltungsbereich der 1. Änderung nehmen 2.670 m² ein. Zu 

den Verkehrsflächen gehören die Planstraße 2 (Marie-Curie-Straße) sowie ein Rad- 

und Fußweg im südlichen Geltungsbereich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ver-

kehrsflächen aus den vollversiegelten Asphaltflächen (anteilig 2.105 m²) und dem 

Straßenbegleitgrün (anteilig 565 m²) besteht. Die Planstraße 2 wird als Straßenver-

kehrsfläche gewidmet. Die gesamte südliche in West-Ost-Richtung verlaufende Ver-

kehrsfläche wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – hier Rad- und 

Fußweg - gewidmet. Eine Durchfahrt für Versorgungsfahrzeuge zwischen der Nord-

straße und Marie-Curie-Straße (Planstraße 2) wird zusätzlich zulässig sein. 

Die Flächen außerhalb der Baugrenzen sind mit einer Anpflanzung von Bäumen und 

Sträuchern bzw. durch die Anlage von Straßenbegleitgrün zu begrünen. Eine Detaillier-

te Beschreibung der Begrünung erfolgt im Anhang A – Grünordnerische Festsetzun-

gen. 

 

Nachfolgende Übersicht listet die vorhandenen und geplanten Versiegelungsflächen 

auf. Daraus werden die anrechenbaren Neuversiegelungen ersichtlich, die sich durch 

die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes voraussichtlich ergeben wer-

den. Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 Bau NVO ist in beiden 

GEe zulässig. Die vorhandene Versiegelung ergibt sich aus dem rechtskräftigen Be-

bauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) (vgl. Kap. 2.2). 
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Tab. 2: Ermittlung der anrechenbaren Neuversiegelung i.R.d. Umsetzung der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes 

Maß der baulichen  
Nutzung 

rechtskräftige Bauflä-
chen 

geplante Bauflächen Differenz 
(Spalte 2 – 3) 

Mischgebiet (MI) 1 eingeschränktes  
Gewerbegebiet (GEe) 1  

Grundflächenzahl 0,6 0,6 0 

Überschreitung 
gem. § 19 Abs. 4 
Nr. 3 BauNVO 

50 % der GRZ 50 % der GRZ 0 

max. mögliche Ver-
siegelung  

80 % 80 % 0 

 Mischgebiet (MI) 2 eingeschränktes  
Gewerbegebiet (GEe) 2 

 

Grundflächenzahl 0,4 0,4 0 

Überschreitung 
gem. § 19 Abs. 4 
Nr. 3 BauNVO 

50 % der GRZ 50 % der GRZ 0 

max. mögliche Ver-
siegelung  

60 % 60 % 0 

 

Mit der Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ 

ergibt sich keine maximale anrechenbare Neuversiegelung. 
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3 Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden ausschließlich für die Schutz-

güter Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Menschen / menschliche Gesundheit 

Aktualisierungen für den Änderungsbereich vorgenommen. Die Bestandsbeschreibun-

gen für die verbleibenden Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Kultur- und 

Sachgüter wurden nachrichtlich aus dem Grünordnungsplan zum rechtskräftigen Be-

bauungsplan vom 21.08.2004 entnommen. 

 

3.1 Natürliche Grundlagen 

3.1.1 Naturraum 

Das Bebauungsgebiet befindet sich großräumig betrachtet im Naturraum Leipziger 

Land und in der naturräumlichen Untereinheit Markranstädter Platte als Bestandteil der 

Sandlöß-Ackerebenen Landschaften. Geographisch wird das Gebiet auch „Leipziger 

Tieflandsbucht“ bezeichnet. Die naturräumlich bestimmenden Merkmale weiter Flächen 

des Leipziger Landes sind das geringe Relief der von Nord nach Süd ansteigenden 

Pleistozänplatten, die bis auf die Talauen und die Kuppen nahezu geschlossene aber 

geringmächtige Sandlößdecke, die größere Heterogenität der von Parabraunerden 

bestimmten Bodendecke, große Gegensätze im Bodenwasserhaushalt sowie von der 

Mittelgebirgsschwelle beeinflusste zunehmende Niederschlagsmengen von Nordost 

nach Südost. Das Leipziger Land gehört zu den ostmitteldeutschen Gebieten, in denen 

nach der bronzezeitlichen Erstrodung Wiederbewaldung möglich war und slawische 

und frühdeutsche Besiedlung die weitgehend flächendeckende Rodung bedingte. 

 

3.1.2 Geologie 

Die Leipziger Tieflandsbucht wurde durch mehrfache Senkung im Tertiär angelegt. Die 

Leipziger Umgebung ist allgemein gekennzeichnet durch sehr wenige Höhenschwan-

kungen, welche mit fruchtbaren Böden ausgestattet sind. 

In Auswertung der geologischen Karten- und Archivunterlagen des Landesamtes für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten 

Gebiete von Sachsen – Blatt 2565 Leipzig, Maßstab: 1:50.000, 1996 (digitale Version 

des LfLUG); Geodatenarchiv des LfULG)) sind im Untersuchungsgebiet unter einem 
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Mutterboden und einer wechselnd mächtigen und erfahrungsgemäß heterogen zu-

sammengesetzten anthropogenen Aufschüttung zunächst mehrere Meter mächtige 

saalekaltzeitliche Lockergesteine zu erwarten. Hierbei handelt es sich um Wechsella-

gerungen von Geschiebelehm und -mergel sowie Sanden / Kiesen. Lokal können den 

Geschiebelehmen und -mergeln auch Linsen / Lagen von Schmelzwassersanden ein-

geschaltet sein. Darüber hinaus können Bändertone vorkommen. Den tieferen Unter-

grund bilden tertiäre Lockergesteine (u. a. Braunkohlen). Die rolligen Lockergesteine 

des Quartärs stellen potentielle Grundwasserleiter (Porengrundwasserleiter) dar. Eine 

verstärkte Grundwasserführung ist insbesondere während der Tauperiode im Frühjahr 

oder nach niederschlagsreichen Zeiten nicht auszuschließen. Das Grundwasser kann 

zudem gespannt vorliegen (schriftliche Mitteilung des LfLUG vom 17.10.2013). Die 

Grundwasserflurabstände wurden in Tiefen von 1,90 bis 4,30 m unter Oberkante Ge-

lände angetroffen (vgl. Kap. 3.3). 

Mit einer Höhenlage zwischen 128 und 125 m ist der Geltungsbereich des Bebauungs-

planes als typisches Tiefland einzuschätzen. 

 

3.2 Boden 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Die Böden im Untersuchungsgebiet gehören zur „Lößregion des Bergvorlandes und 

des Tieflandes“ im konkreten Fall zum westlichen Abschnitt des Leipziger Lößtieflan-

des. Hinsichtlich der genauen Darlegung der standörtlichen Bodenverhältnisse wird auf 

die Aussagen des Landschaftsplanes, Stand November 2001 und der Bodenkarte des 

Freistaates Sachsen M 1:400.000 verwiesen. Danach sind Sandlöß-Parabraunerden; 

Sandlöß über Geschiebelehm/-mergel, Schmelzwassersand, Flussschotter oder Fest-

gestein bzw. sind Braunstaugleye mit Staugleyen vergesellschaftet. 

Das Baugrundgutachten (Stand Januar 2004) verweist auf Erfahrungen aus den örtli-

chen Gegebenheiten mit schlechten bis sehr schlechten Versickerungseigenschaften, 

was auf nicht geschlossene Sandschichten zurückzuführen ist. Bei sechs durchgeführ-

ten Sondierungen wurde Grundwasser in Tiefen ab 1,90 m bis 4,30 m unter Oberkante 

Gelände, Wasserstand nach Sondierende, angetroffen. Mit Grundwasser im Baube-

reich ist mindestens ab den bei den Sondierungen ermittelten Tiefen zu rechnen. Jah-

reszeitliche Schwankungen des Wasserspiegels können nicht ausgeschlossen werden. 

Die Böden der Markranstädter Platte werden allgemein als gute Ackerböden mit fast 
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ausschließlich überdurchschnittlicher Fruchtbarkeit ausgewiesen. Es werden Ackerzah-

len zwischen 75 und 80 und die 60 erreicht. Die Grünlandzahl beträgt etwa 70 bis 75. 

Die angetroffenen Erdstoffe können nach DIN 18300 in die Bodenklassen 3 (Leicht 

lösbare Bodenarten) und 4 (Mittelschwer lösbare Bodenarten) eingeteilt werden. Die 

Erosionsgefährdung wird als gering bewertet. 

Vorbelastungen 

Gemäß der frühzeitigen Beteiligung vom 18.09.2013 sind für den Geltungsbereich der 

1. Änderung des Bebauungsplanes keine Einträge im Sächsischen Altlastenkataster 

(SALKA) als Altlastenverdachtsfläche sowie für Altlasten vorhanden.  

Gemäß dem Sächsischen Bodenbewertungsinstrument besitzen die Böden im Plange-

biet mittlere Filter und Puffereigenschaften für Schadstoffe. 

Vorbelastungen bestehen aktuell durch Versiegelung (Gewerbebetriebe, Straßen, La-

gerflächen, angrenzende Wohnbebauung), eine intensive Nutzung von Restackerflä-

chen und die damit verbundenen regelmäßigen Überformungen der Bodenflächen. 

Für das Schutzgut Boden sind keine besonderen Funktionen im Geltungsbereich der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes vorhanden. 

 

3.3 Wasser 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

Fachgesetzliche Grundlagen für das Schutzgut Wasser werden durch das Wasser-

haushaltsgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Die natürlichen Eigen-

schaften des Wassers und ökologischen Funktionen der Gewässer sind zu erhalten, zu 

sichern, aber auch wiederherzustellen. 

Weiterhin ist die Vermeidung von Beeinträchtigungen der Oberflächengewässer und 

des Grundwassers das Ziel dieser Gesetzgebungen. 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Nordost in 

Markranstädt befinden sich keine stehenden oder fließenden Oberflächengewässer.  

Im Plangebiet befinden sich weiterhin keine Trinkwasserschutzgebiete. 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen (Stand Januar 2004) wurde das Grundwas-

ser bei 6 durchgeführten Sondierungen bei 1,90 m bis 4,30 m unterhalb der Gelände-

oberkante angetroffen. Mit jahreszeitlichen Schwankungen muss gerechnet werden.  
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Vorbelastungen 

Aufgrund des mittleren Grundwasserabstandes und der mäßigen Schutzfunktion der 

vorkommenden Böden gegenüber potenziellen Schadstoffeinträgen ergibt sich auf un-

versiegelten Flächen eine mäßige Empfindlichkeit des Grundwassers. Im Bereich ver-

siegelter Flächen ist das Grundwasser gut vor möglichen Schadstoffeinträgen ge-

schützt. 

Vorbelastungen für das Grundwasser ergeben sich durch die intensive Landwirtschaft 

und den damit verbundenen Einsatz von Pflanzendüngern sowie Pflanzenschutzmit-

teln, welche in das Grundwasser ausgewaschen werden können.  

Für das Schutzgut Wasser sind keine besonderen Funktionen im Geltungsbereich der 

1. Änderung des Bebauungsplanes vorhanden. 

 

3.4 Klima/ Luft 

Laut § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima zu schützen. Insbesondere gilt der 

Schutz für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 

und Kaltluftbahnen.  

Zunehmende Luftverschmutzung und anthropogene Einflüsse auf die globale Klimasi-

tuation haben diesen Umweltbereich in letzter Zeit in den Mittelpunkt von Umweltpolitik 

und Wissenschaft gerückt. Für den Menschen ist vor allem die lufthygienische, aber 

auch die mesoklimatische Situation in seiner Umgebung von erheblicher Bedeutung für 

sein Wohlbefinden und seine Gesundheit. 

Als fachgesetzliche Vorgaben sind das Bundesimmissionsschutzgesetz einschließlich 

der daraus abgeleiteten Verordnungen zu nennen. Sie regeln den Schutz der Allge-

meinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen einschließ-

lich der Vorsorge.  

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

Großklimatisch befindet sich der betrachtete Bereich im gemäßigten Klima der West-

windzone. Das Klima im Untersuchungsraum ist das subkontinentale Binnentiefland-

klima des Leipziger Landes, westlicher Ausprägung. Die kontinentale Prägung wird 

durch das Vorkommen trockener, warmer Sommer und kalter Winter verdeutlicht. Ins-

gesamt ist das Klima wärmebegünstigt, so dass die Vegetationsperiode 230 Tage im 

Jahr beträgt. Obwohl die Niederschläge ihr Maximum im Sommer aufweisen, neigt das 
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Gebiet in dieser Zeit zu einem angespannten Wasserhaushalt. Die insgesamt trockene 

Witterung begünstigt großräumig betrachtet die Winderosion. 

Charakteristisch für das Untersuchungsgebiet sind Wetterlagen mit westlicher Strö-

mungskomponente. Im Sommer überwiegen die nordwestlichen, im Winter die süd-

westlichen Winde.  

Die repräsentative Klimastation ist Leipzig-Schkeuditz mit nachfolgenden Klimadaten 

(30 jähriges Mittel 1961 - 1990) 

-  Jahresdurchschnittstemperatur  8,8 °C 

-  Frosttage pro Jahr:   82 Tage 

-  Sommertage, T  25°C:  25 Tage 

-  heiße Tage, T  30°C   7,6 Tage 

-  Niederschläge - Monatsmittel:  526 mm 

-  relative Luftfeuchte   79 % 

-  Anzahl der Nebeltage   56 Tage 

Im klimatischen Fernbereich befinden sich südöstlich des Untersuchungsgebietes u.a. 

die Tagebaurestlöcher Markranstädt und Cospuden, welche bereits geflutet sind. Die 

Restlöcher und deren Wasserflächen wirken sich auf die mesoklimatischen Verhältnis-

se aus. Die großen Wasserflächen bilden ausgeglichene, gemäßigte Verhältnisse mit 

Verringerung der Extrema. Aufgrund der zusätzlichen Verdunstung von Wasserflächen 

steigt die Niederschlagsrate. 

 

Vorbelastungen 

Das Wohngebiet und das Gewerbegebiet als Bereich mit hohem Versiegelungsgrad 

und geringem Grünanteil besitzt eine hohe Wärmespeicherung und dadurch hohe kli-

matische Belastung, gegensätzlich dazu sind die östlich und nordöstlich angrenzenden 

landwirtschaftlichen Nutzflächen Kaltluftentstehungsgebiete höherer Intensität (Offen-

landschaft) und sind damit als Flächen mit bioklimatisch und lufthygienisch entlasten-

der Funktion zu bewerten. Lokalklimatisch gesehen ist die Leistungsfähigkeit des Kli-

mas gering, klimaausgleichende Wirkungen sind aufgrund der intensiv genutzten 

Ackerflächen nicht vorhanden, eine Luftregeneration kann aufgrund fehlender Waldbe-

stände nur in geringem Maße erfolgen. Im Untersuchungsgebiet sind bereits verhält-

nismäßig hohe Staub- und Luftschadstoffbelastungen durch anthropogene Einflüsse, 

wie Verkehr, gewerbliche Nutzung vorhanden. Eine Begrünung mit Gehölzen ist erst in 
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geringem Umfang (noch relativ junge Anpflanzungen) und damit ohne wesentliche kli-

mabeeinflussende Wirkung vorhanden. 

3.5 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Für den Schutz von Tieren und Pflanzen sowie der biologischen Vielfalt existieren zahl-

reiche fachgesetzliche Vorgaben. Neben dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Sächsi-

schen Naturschutzgesetz, dem Baugesetzbuch und dem UVPG sind in erster Linie die 

Bundesartenschutzverordnung und die europäischen Richtlinien und Vorgaben zu 

nennen. Gemeinsames Ziel dieser rechtlichen Vorgaben ist die Sicherung der Arten-

vielfalt, der Erhalt von Lebensstätten und Lebensräumen von Pflanzen und Tieren so-

wie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.  

 

3.5.1 Potenzielle natürliche Vegetation 

Als potenzielle natürliche Vegetation (pnV), d.h. das Artgefüge, das sich unter den ge-

genwärtigen Klimabedingungen ohne den menschlichen Einfluss einstellen würde, 

würde sich im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes ein typischer 

Hainbuchen-Traubeneichenwald im Komplex mit Grasreichem Hainbuchen-

Traubeneichenwald (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24728.htm, letzter 

Zugriff: 29.01.2014) einstellen. 

 

3.5.2 Biotop- und Nutzungstypen, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Grundsätzlich ist der aktuelle Ist-Zustand unter Einbeziehung der Vorbelastungen zu 

ermitteln und nach ausgewählten Erfassungskriterien und Bewertungen (Biotoptypen-

liste Sachsen, Bilanzierungsmodell Sachsen) zu beschreiben und zu bewerten.  

Zur Erfassung und Bewertung der Flora sowie der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte 

im Änderungsbereich des Bebauungsplanes aktuell im Dezember 2013 eine örtliche 

Begehung mit Aktualisierung des Gehölzbestandes.  

In Abstimmung mit der Stadt Markranstädt und der unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Leipzig werden als Ausgangszustand für die Beschreibung und Bewertung 

der Biotop- und Nutzungstypen die Festsetzungen baulicher und sonstiger Nutzungen 

sein, die im Bebauungsplan (in Kraft seit 21.08.2004) rechtskräftig festgesetzt wurden. 

Da Festsetzungen eines allgemeinen Bebauungsplanes i.d.R. nicht mit sofortiger Wir-

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24728.htm
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kung in die Wirklichkeit umgesetzt werden, weicht auch im vorliegenden Fall der in der 

Örtlichkeit tatsächliche Zustand von den ursprünglichen Festsetzungen ab.  

Nachfolgend werden die Biotop- und Nutzungstypen im Geltungsbereich der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes aufgeführt. Eine detaillierte Beschreibung dieser erfolgt im 

Grünordnungsplan Kap. 2.5.2. Biotop- und Nutzungstypen dienen als Grundlage für die 

Eingriffsbewertung und der Ermittlung von Kompensationsbedarf. 

Tab. 3:  Liste der Biotop- und Nutzungstypen 

Biotopcode Biotop- und Nutzungstyp 

02.01.200 Gebüsche frischer Standorte 

02.02.410 Baumreihe 

06.03.200 Intensiv genutztes Grünland 

11.01.000 Städtisches Mischgebiet  

11.04.100 Straße vollversiegelt 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich 

überwiegend Biotope mit geringer, nachrangiger und mittlerer Bedeutung. 

Für das Schutzgut Pflanzen, biologische Vielfalt sind keine besonderen Funktionen im 

Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes vorhanden. 

 

3.5.3 Tiere 

Zur Erfassung und Bewertung der Fauna erfolgte im Änderungsbereich des Be-

bauungsplanes aktuell im Dezember 2013 eine örtliche Begehung, in der eine 

Habitatpotenzialanalyse erfolgte. Eigene faunistische Erhebungen wurden nicht durch-

geführt, da es sich hier um eine Überplanung bestehender Nutzungen handelt. 

Weiterhin erfolgte beim Landkreis Leipzig (Umweltamt, Stand: 05.12.2013) eine Abfra-

ge der Artdaten aus der MultibaseCS-Datenbank.  

Ergebnisse der Bestandsdatenabfrage 

Die Ergebnisse der Datenabfrage werden nachfolgend aufgeführt.  

Tab. 4:  Artdaten lt. MultibaseCS-Artdatenbank des Landkreises Leipzig für das Unter-
suchungsgebiet des Bebauungsplanes (Stand Dezember 2013) 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Rote Liste Sachsen / BRD BNatSchG 

Wirbellose    

Becher-Azurjungfer  Enallagma cyathigerum - / - - 
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name Rote Liste Sachsen / BRD BNatSchG 

Große Königslibelle Anax imperator - / - - 

Große Pechlibelle Ischnura elegans - / - - 

Kleines Granatauge Erythromma viridulum - / - - 

 

Bei den o.g. Libellenarten, welche in der MultibaseCS-Datenbank im Untersuchungs-

gebiet (Geltungsbereich zzgl. 200 m Umkreis) gelistet wurden, handelt es sich um weit 

verbreitete und häufig vorkommende Arten. Die Libellen sind bezüglich des Lebens-

raumes wenig anspruchsvoll und besiedeln kleinere bis mittelgroße stehende Gewäs-

ser, z.T. auch Fließgewässer. Sie nutzen junge Gewässer (Baggerseen u.ä.) ebenso 

wie etablierte Gewässer als Lebensraum. Im Untersuchungsgebiet sind lediglich au-

ßerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Gewässer vor-

handen, die für eine Besiedlung der genannten Libellenarten in Frage kommen. Dabei 

handelt es sich um anthropogen entstandene Abgrabungsgewässer südöstlich des 

Geltungsbereiches (zwischen Bahntrasse und B87) und ein Regenrückhaltebecken im 

Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes (Bereich GI – Markranstädter Hydraulik 

GmbH). Erwähnenswert ist außerdem, dass sich der Kulkwitzer See, ein ausgedehntes 

geflutetes Tagebaurestloch, rd. 700 m östlich des Geltungsbereiches befindet. 

Habitatpotenzialanalyse 

Im Untersuchungsgebiet können vor allem weit verbreitete und häufig vertretende Ar-

ten vorkommen, die i.d.R. wenig störempfindlich sind. Dies kann vor allem auf die Vor-

belastungen in Form von Wohnsiedlungen, verschiedene Gewerbebetriebe, mehreren 

zum Teil stark befahrene Straßen und der damit verbundenen Versiegelungen, Lärm- 

und Staubbelastungen sowie visuellen Störreizen zurückgeführt werden. 

Ein Vorkommen von Fledermäusen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Beispielsweise an Gebäuden im Bereich der Attika, Fassadenverkleidungen o.ä. sowie 

in potenziell vorhandenen Höhlenbäumen der angrenzenden Hausgärten oder Alt-

baumbeständen außerhalb des Geltungsbereiches können potenziell Fledermausquar-

tiere vorhanden sein. 

Vorhandene Gehölzbestände im Geltungsbereich bieten insbesondere weit verbreite-

ten hecken-, baum- und gebüschbrütenden Vogelarten (bspw. Amsel, Zilp-Zalp) Le-

bensraum, die häufig unter anderem in Gärten vorkommen. Höhlenbäume wurden 

i.R.d. Ortsbegehung und Aktualisierung des Baumkatasters im Geltungsbereich der 1. 

Änderung nicht festgestellt. Dennoch kann das Vorkommen weit verbreiteter höhlen-



Stadt Markranstädt  
B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Umweltbericht  
 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 17 von 37 
 

brütender Vogelarten in den vorhandenen Gebäuden innerhalb und außerhalb des 

Geltungsbereiches nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Brutplätze u.a. für Haus-

sperlinge sind u.a. Gebäudeverkleidungen, Dachkästen und Rollladenkästen. 

Aufgrund erheblicher Vorbelastungen durch den Betrieb vorhandener Industrie- und 

Gewerbeanlagen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Ar-

tenpotenzial um störungsunempfindliche und weit verbreitete Arten handeln dürfte. 

Brutplätze von Rauch- oder Mehlschwalben werden im näheren Umfeld des Geltungs-

bereiches nicht vermutet. Es wurden keine Nester der Arten an vorhandenen Gebäu-

den gesichtet, außerdem fehlen landwirtschaftlich genutzte Gebäude, Stallungen oder 

Strukturen. 

Im Rahmen der Habitatpotenzialanalyse wird ein Vorkommen der Feldlerche auf vor-

handener Ackerfläche im Geltungsbereich der 1. Änderung ausgeschlossen, da diese 

sehr kleinräumig ist und in allen Richtungen von hohen sichtbegrenzenden Strukturen 

(Gehölze, Gebäude) umgrenzt wird. Da Feldlerchen gegenüber optischen Störungen 

und sichtbegrenzenden Strukturen empfindlich reagieren und in der Regel große Ab-

stände zu vertikalen Strukturen einhalten, ist die Ackerfläche für die Feldlerche nicht 

geeignet. 

Der Fasan als Bodenbrüter kann im Untersuchungsgebiet nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden, da von der Art benötigte Deckung in Form von Gehölzstrukturen und 

Hochstaudenfluren sowie Offenlandflächen zur Nahrungsaufnahme vorhanden sind. 

Die Art gehört in Sachsen jedoch zu den häufig vorkommenden Vogelarten ohne her-

vorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung (gemäß den Arbeitshilfen für arten-

schutzrechtliche Bewertungen in Sachsen veröffentlicht vom Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie unter http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/ 

20403.htm, letzter Zugriff: 24.01.2014).  

 

3.6 Landschaftsbild 

Im Bundesnaturschutzgesetz ist die dauerhafte Sicherung von Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft als Grundsatz festge-

schrieben (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  
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Großräumig gesehen bestimmen eutrophierte, mäßig feuchte Großschlagbedingungen 

mit monotoner Fruchtfolge das Landschaftsbild. Das Untersuchungsgebiet selbst be-

sitzt aufgrund seiner Ortsrandlage und der einerseits vorhandenen Bebauung (Wohn-

bebauung, Gewerbeanlagen) und der andererseits vorhandenen Intensivlandwirtschaft 

eine relativ hohe Nutzungsvielfalt. Der unmittelbare Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ in Markranstädt ist von gewerblicher 

Bebauung, versiegelten Stellplätzen und kleinflächigen stark anthropogen überprägten 

Grünflächen (überwiegend Scherrasen, wenig junger Gehölzanteil) geprägt. 

Dominierende Landschaftselemente im bzw. im direkt angrenzenden Untersuchungs-

gebiet sind die Laubbaumallee entlang der Umgehungsstraße (noch relativ junger 

Baumbestand nördlich des Geltungsbereiches) sowie die Gehölzbestände entlang des 

Geh-/Radweges (Weidengebüsch innerhalb des Geltungsbereiches, parkähnlicher 

Altbaumbestand südlich des Geltungsbereiches). Insbesondere der südliche 

Gehölzbestand wirkt aufgrund seiner Ausdehnung und seines Alters blickbegrenzend. 

Die straßenbegleitende Allee nördlich des Geltungsbereiches lässt aufgrund weiter 

Pflanzabstände und noch geringer Kronendichte Blickbeziehungen zur weiten und 

ebenen Ackerlandschaft und nördlich angrenzenden Gewerbenutzung zu. Westlich des 

Untersuchungsgebietes sind strukturreiche Wohngärten mit Obst- und Ziergehölzen 

einsehbar. Landschaftsprägende Kuppen, Höhenlagen oder Hanglagen sind aus dem 

Geltungsbereich nicht erkennbar.  

Die Eigenart des umgebenden Landschaftsraumes besteht in einer natürlich gewach-

senen Siedlungs- und Gewerbestruktur mit kleinstädtischem Charakter inmitten einer 

sich anschließenden intensiven Agrarlandschaft, an deren Randstruktur sich in den 

letzten Jahren ruderale und Feldgehölzflächen aufgrund von Nutzungsaufgabe und 

Umstrukturierung entwickelt haben. 

Vorbelastungen 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandene und daran angrenzende Gewerbebebauung 

sowie die angrenzenden stark befahrenen Ortsdurchfahrtsstraße sind anthropogene 

Störreize die das Landschaftsbild bereits stark negativ beeinflussen. 

Der im Geltungsbereich vorhandene Gehölzbestand kann aufgrund seines erst gerin-

gen Alters noch keine wesentliche Auflockerung des Landschaftsbildes erzielen. 

 



Stadt Markranstädt  
B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Umweltbericht  
 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 19 von 37 
 

3.7 Menschen /menschliche Gesundheit 

Das Baugesetzbuch stellt allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse und an die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Der Schutz des 

Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Belästigungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen, Geruch u.a.) ist im 

Bundesimmissionsschutzgesetz und den entsprechenden Verordnungen festgeschrie-

ben.  

Den Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen durch Luftverunreinigungen wird durch die TA Luft geregelt.  

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Der Geltungsbereich für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nord-

ost“ befindet sich im Randbereich der Stadt Markranstädt. Westlich an den Geltungs-

bereich grenzt ein allgemeines Wohngebiet an, welches aus Einfamilienhäusern und 

Hausgärten besteht. Südlich befindet sich ein ausgedehnter parkähnlichen Hausgarten 

mit Altbaumbestand. Nördlich und östlich des Geltungsbereiches der 1. Änderung be-

finden sich mehrere zumeist kleinere Gewerbeansiedlungen unterschiedlicher Bran-

chen.  

Eine Betroffenheit von Erholungsgebiete oder Freizeiteinrichtungen liegt nicht vor. Au-

ßerdem sind keine regionalen oder überregionalen Rad- und Wanderwege im Untersu-

chungsgebiet vorhanden. Aufgrund im und im Umfeld des Geltungsbereiches vorhan-

dener blickbegrenzender Wohn- und Gewerbebebauung sowie Gehölzbestände sind 

keine weiten Sichtbeziehungen vorhanden. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Trinkwasserschutzgebiete. Eine Betrof-

fenheit von Kaltluftentstehungsgebieten oder landwirtschaftlichen Produktionsflächen 

liegt nicht vor. 

Vorbelastungen 

Im Untersuchungsgebiet gehen bereits von vorhandenen Gewerbeanlagen und vor-

handenen Straßen Lärm, Staub und Schadstoffe, visuelle Reize, und Erschütterungen 

aus. Durch die im bzw. im Umfeld des Geltungsbereiches vorhandene Bebauung, Ver-

siegelung und Lagerflächen ist das Landschaftsbild bereits stark gestört und beein-

trächtigt die Wohnqualität. 
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3.8 Kultur- und Sachgüter 

Fachgesetzliche Vorgaben bestehen im sächsischen Denkmalschutzgesetz 

(SächsDSchG) sowie im Bundesnaturschutzgesetz (§ 1 Abs. 4 BNatSchG). Diese Ge-

setze regeln den Schutz von Kulturgütern und –objekten bzw. Flächen mit besonderer 

Architektur bzw. von besonderer kulturhistorischer Bedeutung sowie den Schutz und 

die Erhaltung von Kultur- und Landschaftsbestandteilen. 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nord-

ost“ in Markranstädt wurde ein Bodendenkmal gemäß § 2 SächsDSchG festgestellt 

(Stellungnahme des Landesamtes für Archäologie vom 26.09.2013). Dabei handelt es 

sich um ein Denkmal der Spätbronzezeit (Fdst. MS-22).  

Eine Betroffenheit von Bau- und Kulturdenkmalen, historischen Kulturlandschaften 

oder typische Siedlungsformen liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor.  

Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind keine besonderen Funktionen im Gel-

tungsbereich des B-Plangebietes vorhanden. 

Vorbelastungen 

Es sind keine Vorbelastungen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu nennen.  

 

3.9 Schutzgebiete 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht innerhalb bzw. 

angrenzend an Schutzgebiete gemäß den §§ 13 – 19 SächsNatSchG. 

Außerdem befindet sich der Geltungsbereich nicht in einem bzw. angrenzend zu einem 

NATURA 2000 Gebiet gemäß § 22 SächsNatSchG. 

Es befindet sich kein Trinkwasserschutzgebiet im Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes.  
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4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.1 Methodik 

Die durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 

Nordost“ in Markranstädt zu erwartenden Umweltauswirkungen werden in bau-, anla-

ge- sowie in betriebsbedingte Konflikte gegliedert und unter Berücksichtigung des 

Kenntnisstandes qualitativ und quantitativ beschrieben. 

Die zu erwartenden Konflikte ergeben zunächst baubedingte Beeinträchtigungen. Sie 

sind reversibel und begrenzt auf einen kurzen Zeitraum und daher meist nicht erheblich 

oder nachhaltig. 

Die anlagebedingten Beeinträchtigungen ergeben sich aus der Herstellung und Erhal-

tung der baulichen Anlage selbst. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind meist 

dauerhaft und daher erheblich und nachhaltig.  

Durch die Nutzung ergeben sich nach der Errichtung der baulichen Anlagen die be-

triebsbedingten Auswirkungen. Diese wirken zeitlich unbegrenzt für die Dauer der Nut-

zung der baulichen Anlage. Sie können je nach Nutzungszweck erheblich oder uner-

heblich bzw. nachhaltig oder nicht nachhaltig sein. 

Die Aussagen zu den einzelnen Wirkfaktoren und der Empfindlichkeit des jeweiligen 

Schutzgutes bilden die Grundlage zur Bestimmung der zu erwartenden erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt. Unter Heranziehung der festgelegten Schutz-, Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen sind die tatsächlich verbleibenden zu erwar-

tenden erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt darzulegen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass sich die hier darzustellenden Auswirkungen durch die 

Umsetzung des zu prüfenden Bebauungsplanes aus der Differenz der Verschlechte-

rung / Verbesserung der Situation und der aktuellen Vorbelastung (Zusatz- oder Min-

derbelastung) unter Berücksichtigung der im Grünordnungsplan und im Bebauungs-

plan festgelegten Schutz-, Vermeidungs- / Verminderungs- und sonstiger Kompensati-

onsmaßnahmen ergibt. 
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4.2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung, zum Ausgleich 

und Ersatz nachteiliger Auswirkungen 

4.2.1 Vorkehrungen zum Immissionsschutz 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden Nutzungsarten festgesetzt, von 

denen Lärm ausgehen kann. An den Geltungsbereich grenzen teilweise schutzbedürf-

tige Nutzungen an, in denen Lärmimmissionsschutzwerte einzuhalten sind. Westlich 

des Geltungsbereiches befinden sich Wohngebäude und Hausgärten, nördlich und 

südlich des Geltungsbereiches befinden sich Gewerbebetriebe und teilweise Ackernut-

zung. In den anthropogen überprägten Bereichen werden aufgrund der Vorbelastungen 

keine störungsempfindlichen Arten vermutet. 

Von den vorhandenen gewerblichen Nutzungen innerhalb und außerhalb des Gel-

tungsbereiches gehen weitere bereits vorhandene Lärmemissionen und Verkehrslärm, 

insbesondere von der nördlich verlaufenden Ortsdurchfahrt (Siemensstraße) aus. 

Um westlich angrenzende Wohnbebauung vor Lärmimmissionen aus dem Geltungsbe-

reich zu schützen, sind in den eingeschränkten Gewerbegebieten GEe 1 und GEe 2 

ausschließlich Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Zudem sind gemäß den Ergebnissen der Schallimmissionsprognose (MFPA Leipzig 

GmbH, Stand: 05.08.2016) folgende Emmissionskontingente festgelegt worden (ge-

mäß Punkt 2.1 der Textfestsetzungen): 

Baugebiet (Geltungsbe-
reich 1. Änderung) 

L EK  tags 
dB/m² 

L EK nachts 
dB/m² 

GEe 1 48 31 

GEe 2 50 35 

 

Desweiteren werden Nutzungsarten, wie Tankstellen, Gartenbaubetriebe und für das 

GEe 2 Vergnügungsstätten ausgeschlossen, von denen verstärkt Lärm ausgehen 

kann.  

 

4.2.2 Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei 

der Aufstellung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-

rücksichtigen. Im Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG die 
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Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zu beurteilen und durch geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich zu entwickeln.  

Die einzelnen Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen haben das Ziel 

die Beeinträchtigungen von vornherein so gering wie möglich zu halten. Die Maßnah-

men werden im Folgenden benannt: 

Maßnahmen zur Minimierung baubedingter Wirkungen 

 Schutz zu erhaltender Bäume und sonstiger Gehölzstrukturen entsprechend der 

DIN 18920 und RAS-LP 4 während der Durchführung der Baumaßnahme durch 

die Verwendung von Einzelbaumschutz bzw. Schutzzäunen 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, eine 

baubedingte Beseitigung von Gehölzbeständen darf ausschließlich vor Baube-

ginn im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden 

 Flächenhafte Beschränkung von Lagerplätzen und Baustelleneinrichtungen und 

Verwendung vegetationsloser, (teil-)versiegelter Flächen und Flächen die ohne-

hin überbaut werden sollen. Im Traufbereich von Bäumen sind keine Lagerflä-

chen oder Betriebseinrichtungen zugelassen. Baubedingte Flächeninanspruch-

nahmen sind zurückzubauen. 

 Der Grad der Versiegelung ist auf das unabdingbare Minimum zu beschränken. 

 Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden sowie in das Grund- und 

Oberflächenwasser ist ein fachgerechter Umgang mit Kraft- und Schmierstoffen 

unabdingbar. 

 Bei erforderlichem Bodenaushub ist der fruchtbare Oberboden abzutragen und 

ordnungsgemäß entsprechend DIN 18300 und 18915 auf Bodenmieten zwischen 

zu lagern. Anschließend ist er auf für Vegetationsflächen vorgesehenen Standor-

ten wieder einzusetzen.  

 Sollten sich im Zuge der Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf altlas-

tenrelevante Sachverhalte ergeben, sind nach SächsABG die zuständigen Be-

hörden zu informieren und gemäß BBodSchG Maßnahmen zur Schadensabwehr 

durch Grundstückseigentümer und Inhaber zu ergreifen.  

 Im Bereich zu überbauender Flächen sind archäologische Funde und Befunde 

durch eine archäologische Grabung sachgerecht zu bergen und zu dokumentie-

ren. Die Auflagen des Landesamtes für Archäologie vom 14.04.2014 sind zu be-

rücksichtigen (gemäß Angaben unter Textfestsetzungen III Hinweise und 

nachríchtliche Übernahmen Pkt. 2 Bodenarchäologie). 
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Maßnahmen zur Minimierung anlage- und betriebsbedingter Wirkungen 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, eine 

Beseitigung von Gehölzbeständen darf ausschließlich im Zeitraum vom 01. Ok-

tober bis 28. Februar durchgeführt werden 

 Zum Schutz nachtaktiver Lebewesen sind für Beleuchtungsanlagen in den Bau-

gebieten und entlang von Verkehrsflächen Leuchtmittel mit insektenverträglicher 

Ausstattung und nachfolgend genannten Eigenschaften zu verwenden: 

- Geringer UV-Anteil, 

- Geschlossene Leuchtkörper mit geringer Oberflächentemperatur, 

- Geringe Lichtverschmutzung durch niedrige Leuchtkörperhöhe und konzen-

trierte Lichtlenkung (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED mit – 

nach Herstellerangaben – nachweislich geringem UV-Anteil) 

 Weitgehender Erhalt bestehender Gehölzbestände. 

 

4.3 Kompensationsmaßnahmen i.S.d. SächsNatSchG  

Es sind keine Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen 

innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes erforderlich. 

 

Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

In der Bilanzierung der möglichen Umweltauswirkungen wurde festgestellt, dass mit 

der Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ und 

unter Berücksichtigung der beschriebenen Schutz-, Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen keine erheblichen und nachhaltigen Eingriffe in Natur und Land-

schaft zu erwarten sind. Somit sind keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 

Die Eingriffs- / Ausgleichbilanzierung erfolgt im Grünordnungsplan und ist dort detail-

liert nachzulesen. 
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4.4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutz-

güter 

4.4.1 Boden 

Baubedingt sind über bereits im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplans hinaus-

gehende Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden keine Konflikte zu erwarten. 

Eine Vergrößerung der Versiegelungsflächen findet mit Umsetzung der Festsetzungen 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht statt (vgl. Kap. 2.3.1). Weitere Beeinträch-

tigungen der Bodenfunktionen sind nicht zu erwarten.  

Anlagebedingt ist im vorliegenden Fall nicht mit einer anrechenbaren Erhöhung des 

Versiegelungsgrades zu rechnen. Die maximal möglichen Versiegelungsflächen (GRZ) 

auf den Bauflächen und die Größe der Verkehrsflächen werden sich im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan 

nicht erhöhen (vgl. Tab. 1). Auch wenn zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht alle bauli-

chen Anlagen tatsächlich umgesetzt sind, so sind sie aktuell bereits baurechtlich zuläs-

sig und im Rahmen der Grünordnungsplanung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 

Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) bilanziert und kompensiert worden. 

Betriebsbedingt ist nicht mit einer Beeinträchtigung der Bodenfunktion zu rechnen. Jeg-

liche Nutzungen die zu einer Beeinträchtigung von Boden führen könnten, wie bspw. 

Tankstellen, sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes ausgeschlossen. 

 

4.4.2 Wasser 

Baubedingt sind über bereits im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplans hinaus-

gehende Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser keine Konflikte zu erwarten. 

Eine Vergrößerung der Versiegelungsflächen findet mit Umsetzung der Festsetzungen 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht statt (vgl. Kap. 2.3.1), so dass auch indi-

rekt keine weiteren Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten sind. 

Weitere Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sind nicht zu erwarten. 

Anlagebedingt sind keine Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes absehbar, da es 

nicht zu einer Erhöhung der anrechenbaren Versiegelungsflächen kommt (vgl. Kap. 

2.3.1).  



Stadt Markranstädt  
B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Umweltbericht  
 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 26 von 37 
 

Betriebsbedingt ist nicht mit einer Beeinträchtigung der wasserhaushaltlichen Funktion 

zu rechnen. 

 

4.4.3 Klima/ Luft 

Baubedingt sind geringe Beeinträchtigungen durch Staub- und Abgasemissionen von 

Baumaschinen und Baustellenverkehr zu erwarten. Diese Beeinträchtigungen sind 

temporär und werden aufgrund der Vorbelastungen (Gewerbebetrieb, Verkehr) als 

nicht erheblich und nicht nachhaltig eingeschätzt. 

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um einen anthropogen überprägten 

Siedlungsbereich mit hohen Versiegelungsraten. Da anlagebedingt nicht mit einer Er-

höhung der anrechenbaren Versiegelungsrate (vgl. Kap. 2.3.1) und nicht mit wesentli-

chen Gehölzverlusten zu rechnen ist, wird nicht von einer wesentlichen Verminderung 

der Luftqualität und Einschränkung der Ausgleichsfunktion ausgegangen. 

Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten. 

 

4.4.4 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Pflanzen und biologische Vielfalt 

Während der Bauphase sind temporäre Lärm-, Staub- und Abgasemissionen durch 

Baumaschinen, Baumaßnahmen und Baustellenverkehr zu erwarten. Diese Beein-

trächtigungen sind auf die Dauer der Bauphase begrenzt. Aufgrund vorhandener Ver-

kehrsbelastungen und dem Betrieb vorhandener Gewerbebetriebe im Untersuchungs-

gebiet kann der Konflikt vernachlässigt werden. 

Baubedingt besteht die potenzielle Gefahr der mechanischen Beeinträchtigung von 

Gehölzen im Stamm- und Wurzelbereich. Da es sich um eine temporäre Beeinträchti-

gung handelt die zudem wirksam durch Schutzmaßnahmen (Einzelbaumschutz / 

Schutzzaun an flächigen Gehölzen, keine bauzeitlichen Lagerflächen / Baustellenein-

richtungen im Kronentraufbereich von Bäumen) vermieden werden kann, wird der Kon-

flikt als nicht erheblich und nicht nachhaltig bewertet.  

Anlagebedingt ist im vorliegenden Fall nicht mit einer anrechenbaren Erhöhung des 

Versiegelungsgrades zu rechnen. Die maximal möglichen Versiegelungsflächen (GRZ) 

auf den Bauflächen und die Größe der Verkehrsflächen werden sich im Rahmen der 



Stadt Markranstädt  
B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Umweltbericht  
 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 27 von 37 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan 

nicht erhöhen (vgl. Kap. 2.3.1).  

Anlagebedingt muss mit dem Verlust von Einzelgehölzen bzw. Gehölzgruppen gerech-

net werden. Dabei handelt es sich um 6 Bäume und um einen Strauch. Da im Gel-

tungsbereich der 1. Änderung 3 Bäume und eine rd. 250 m² große naturnahe Hecke 

aus einheimischen Gehölzen erhalten werden können, die jedoch i.R.d. Eingriffs- / 

Ausgleichsbilanzierung zum rechtskräftigen Bebauungsplan (in Kraft seit 21.08.2004) 

bereits als Verlust bilanziert wurden, kann der Konflikt relativiert und als nicht erheblich 

angesehen werden. Eine Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt ist aufgrund der 

Kleinflächigkeit und der Art betroffener Gehölze nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingt sind keine Störungen auf das Schutzgut Pflanzen und Biotope zu er-

warten.  

Tiere 

Baubedingt sind temporäre Störungen durch Lärm-, Staub- und Abgasemissionen auf 

Grund von Bautätigkeit, Baumaschinen und Baustellenverkehr zu erwarten. Der Gel-

tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes bietet insbesondere weit verbrei-

teten und störungsunempfindlichen Vogel- und potenziell Fledermausarten Lebens-

raum, die häufig unter anderem im besiedelten Bereich und in Gärten vorkommen. 

Unter Berücksichtigung der kurzen Dauer der Bautätigkeiten, der Vorbelastungen (Ver-

kehrsbelastungen, Gewerbebetrieb) und anthropogenen Überprägung des Untersu-

chungsgebietes werden die Beeinträchtigungen als nicht erheblich und nicht nachhaltig 

eingeschätzt. 

Anlagebedingt muss mit dem Verlust von Einzelgehölzen bzw. Gehölzgruppen gerech-

net werden. Dabei handelt es sich um 6 Bäume und um einen Strauch (gemäß Anhang 

D Gehölzkataster; Nr. 127 – 131, 136, 142). Die Beseitigung der Gehölze hat gemäß 

§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG unbedingt vor Baubeginn im Zeitraum zwischen 01. Okto-

ber bis 28. Februar zu erfolgen. Die Arten stellen keine besonderen Ansprüche hin-

sichtlich des Revierplatzes. Im räumlichen Zusammenhang sind ausreichend Gehölze 

vorhanden, die ebenfalls als Revierstandort für die o.g. Arten geeignet sind. In diese 

können die Arten während der Bauzeit ausweichen. Damit kann eine Nutzung der Ge-

hölze als Brutlebensraum während der Bauzeit ausgeschlossen werden.  

Bei den zu rodenden Gehölzen handelt es sich nicht um Höhlenbaume, so dass anla-

gebedingte Beeinträchtigungen auf Fledermausarten ausgeschlossen werden können. 
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Lebensräume durch Lärm können aufgrund 

des ohnehin anthropogen überprägten Siedlungsbereiches (Vorkommen von störungs-

unempfindlichen Arten) und der Planung eingeschränkter Gewerbegebiete, die der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören ausge-

schlossen werden.  

Mit dem Betrieb von eingeschränkten Gewerbegebieten im Bereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes ist davon auszugehen, dass eine Beleuchtung der Erschlie-

ßungsstraße und der baulichen Anlagen in den Abend- und Nachstunden erfolgt. Dies 

kann negative Auswirkungen auf nachtaktive Insekten und insektenfressende Arten, 

wie Fledermäuse haben. Dementsprechend sind zur Vermeidung erheblicher und 

nachhaltiger Beeinträchtigungen auf nachtaktive Lebewesen Leuchtmittel mit insekten-

verträglicher Ausstattung und geringem UV-Anteil, geschlossenen Leuchtkörpern mit 

geringer Oberflächentemperatur sowie geringer Lichtverschmutzung durch niedrige 

Leuchtkörperhöhe und konzentrierte Lichtlenkung (z.B. Natriumdampf-

Hochdrucklampen oder LED mit – nach Herstellerangaben – nachweislich geringem 

UV-Anteil) zu verwenden. 

 

4.4.5 Landschaftsbild / Erholung 

Baubedingt ergeben sich für die Dauer der Bauphase zeitlich begrenzte Einschränkun-

gen durch Lärm und Stäub, so dass mit einer temporären Einschränkung der Erho-

lungsfunktion zu rechnen ist. Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen (verkehrs- 

und nutzungsbedingte Emissionen) wird der Konflikt als nicht erheblich und nicht nach-

haltig eingeschätzt. 

Anlagebedingt ist nicht von einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Er-

holungsfunktion auszugehen, da das Untersuchungsgebiet bereits bebaut und stark 

überprägt ist. 

Aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastungen und der großen Entfernung zu Er-

holungsgebieten sind betriebsbedingt Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild und 

die Erholungsfunktion nicht zu erwarten.  
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4.4.6 Menschen / menschliche Gesundheit 

Während der Bauphase sind temporäre stoffliche Emissionen und Erschütterungen 

durch Baulärm, durch Transportfahrzeuge, Montagearbeiten und Baumaschinen (z.B. 

beim Bau von Gebäuden / Lagerhallen) zu erwarten. Das Verkehrsaufkommen auf den 

Zufahrtsstraßen (Siemensstraße, Marie-Curie-Str.) kann sich ebenfalls erhöhen und 

damit eine immissionsseitige Lärm- und Schadstoffbelastung für die Anwohner verur-

sachen.  

Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind bereits Nutzungen 

vorhanden, die stoffliche Emissionen, Lärm und Erschütterungen verursachen. Zu 

nennen ist hier die vorhandene gewerbliche Nutzung sowie Verkehrsbelastungen der 

Siemensstraße und Anlieger. Erholungsgebiete oder Freizeiteinrichtungen sind im bzw. 

im Umfeld des Geltungsbereiches nicht vorhanden, die baubedingt beeinträchtigt wer-

den könnten. 

Diese Beeinträchtigungen sind aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzung sowie aufgrund 

der Vorbelastungen als geringfügig zu bewerten. 

Anlagebedingt ist nicht mit einem Verlust von Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen zu 

rechnen. Weiterhin findet anlagebedingt keine Beeinträchtigung von Kalt- oder Frisch-

luftabflussbahnen mit lufthygienischer Funktion statt. Mit der Umsetzung der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes sind keine zusätzlichen anrechenbaren Neuversiegelungen 

zu erwarten.  

Visuell muss durch die Errichtung von Gewerbebetrieben mit einer Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes im Nahbereich des Geltungsbereiches gerechnet werden. Auf-

grund der Vorbelastungen durch Gewerbe- und Industrieanlagen im und im Umfeld des 

Geltungsbereiches werden zu erwartende Beeinträchtigung als nicht erheblich einge-

schätzt.  

Betriebsbedingt sind durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes kei-

ne Beeinträchtigungen der Trink- und Brauchwassernutzung durch Schadstoffeinträge 

oder Beeinträchtigungen von Kalt- oder Frischluftabflussbahnen zu erwarten. 

Eine Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion durch betriebsbedingte 

Verlärmung kann durch die Festlegung von Emmissionskontigenten in den Gebieten 

GEe 1 und GEe 2 ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4.2.1). 
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Eine Beeinträchtigung der Luftqualität von bebauten Gebieten durch betriebsbedingte 

Luftschadstoffimmissionen kann aufgrund der Festsetzung der Art der baulichen Nut-

zung in den Gebieten GEe 1 und GEe 2 und unter Berücksichtigung der Vorkehrungen 

zum Immissionsschutz (vgl. Kap. 4.2.1) ausgeschlossen werden. 

Bezüglich möglicher Lärm- und Luftschadstoffbelastungen wird auf die Vorbelastungen 

durch Gewerbe- und Industrieanlagen im bzw. im Umfeld des Geltungsbereiches der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes hingewiesen. 

 

4.4.7 Kultur- und Sachgüter 

Mit der Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (Durchführung einer 

archäologischen Grabung in Begleitung des Landesamtes für Archäologie und fachge-

rechte Bergung und Dokumentation der Funde) und der Einhaltung von Auflagen der 

unteren Denkmalschutzbehörde können bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

auf ein vorhandenes Bodendenkmal vermieden werden. 

Aufgrund des Fehlens sonstiger Kultur- und Sachgüter (Bau- und Kulturdenkmale, his-

torische Kulturlandschaften, typische Siedlungsformen) im Untersuchungsgebiet kön-

nen weitere bau-, anlage- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen mit Umsetzung 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden. 
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5 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten 

5.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung des Plans 

Mit der Realisierung der Inhalte des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“, 1. 

Änderung in Markranstädt ist folgende Entwicklung vorhersehbar: 

 Vermeidung von Inanspruchnahmen für Bauflächen im nicht erschlossenen Au-

ßenbereich 

 Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Anpassung der baulichen Nutzung 

an den tatsächlichen Bestand und bestehenden Bedarf 

 keine Erhöhung der Grundflächenzahlen und keine Erhöhung der Versiegelungs-

flächen 

 Nach der Umsetzung aller Schutz-, Vermeidungs-, Verminderungsmaßnahmen 

sowie der Einhaltung aller Festsetzungen und Berücksichtigung der gegebenen 

Hinweise verbleiben keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen auf 

Umwelt, Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 

5.2 Prognose bei Nichtdurchführung des Plans 

Wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ in Markranstädt 

nicht rechtskräftig, so ist folgende Entwicklung absehbar. 

 weiteres Bestehenbleiben der derzeit vorhandenen gewerblichen Nutzung 

 weitere Umsetzung des bereits rechtskräftigen Bebauungsplanes „Gewerbege-

biet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) 

 keine Anpassung bestehender Planungen an den aktuellen Bestand (Lage der 

Planstraße 2), an die aktuellen Erfordernisse (kein Regenrückhaltebecken erfor-

derlich) und an die Rechtsgrundlagen 

 Deckung des Bauflächenbedarfs auf anderen u.U. noch unerschlossenen Flä-

chen 

 

5.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

An dieser Stelle sind anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 

Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu prüfen. 
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Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist bereits in dem Be-

bauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“ in Markranstädt festgesetzt (in Kraft seit 

21.08.2004). Teilbereiche, die in der 1. Änderung als eingeschränktes Gewerbegebiet 

ausgewiesen werden sollen, werden partiell bereits jetzt gewerbegebietstypisch ge-

nutzt.  

Im Rahmen der Erschließungsplanung für den rechtskräftigen Bebauungsplan wurde 

festgestellt, dass die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens als technische Anlage 

zur gedrosselten Einleitung von anfallendem Regenwasser in die Straßenentwässe-

rung nicht erforderlich wird. 

Demzufolge handelt es sich bei der 1. Änderung des Bebauungsplanes um die Wie-

derherstellung der städtebaulichen Ordnung und die Anpassung an tatsächliche Erfor-

dernisse. Ferner wurde die Erschließung des gesamten Geltungsbereiches des Be-

bauungsplanes bereits realisiert.  

Unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des Be-

bauungsplanes kommen keine weiteren Planungsmöglichkeiten in Betracht. 
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6 Zusätzliche Angaben 

6.1 Hinweise auf Schwierigkeiten in der Zusammenstellung der Informatio-

nen, technische Lücken und fehlende Kenntnisse 

Es haben sich keine wesentlichen Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 

Grundlagen ergeben. 

 

6.2 Vorschläge für geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sind Gemeinden verpflichtet die bei der Umsetzung ihrer Bauleit-

pläne entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen. Dadurch sollen 

insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermittelt werden 

um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Zuständigkeit für die Überwa-

chung der ordnungsgemäßen Ausführung der Maßnahmen und der Einhaltung der 

Festsetzungen des Bebauungsplanes liegt bei der Stadt Markranstädt. Die unteren 

Fachbehörden des Landkreises Leipzig, wie die Untere Bauaufsichtsbehörde, die Un-

tere Naturschutzbehörde sowie die Untere Immissionsschutzbehörde sind verpflichtet 

die Gemeinden zu unterstützen und über erhebliche, unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Umwelt zu unterrichten. 

Im Ergebnis der Bewertung der Wirkfaktoren und möglichen Beeinträchtigungen ist 

festzustellen, dass mit der Umsetzung des Bebauungsplanes keine verbleibenden 

Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Die Umweltüberwachung konzentriert sich dabei v.a. auf: 

 die erheblichen Umweltauswirkungen wegen fehlenden Vollzugs einzelner Fest-

setzungen 

 zum Zeitpunkt der Abwägung nicht bekannte erhebliche Umweltauswirkungen 

auf das Plangebiet, die aufgrund der Durchführung des Bauleitplanes eintreten. 
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Tab. 5:  Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Überprüfung Zeitpunkt Zuständigkeit 

Sind die um Bebauungsplan festgesetzten Aus-
gleichsmaßnahmen gemäß dem Grünordnungs-
plan innerhalb der festgelegten Fristen durchge-
führt worden? 

2 Jahre nach 
Inkraftsetzung 
des Bebauungs-
planes 

Stadt Markranstädt / 
UNB 

Wurden die Ausgleichsmaßnahmen mit nachhalti-
gem Erfolg durchgeführt? 

während der 
Pflege jährlich, 
danach 5-jährlich 

Stadt Markranstädt / 
UNB 

Wurden die Schutz- und Vermeidungsmaßnah-
men in nachfolgenden Planungen und in der Aus-
schreibung berücksichtigt und werden sie in der 
Bauausführung eingehalten? 

während der 
Planung und 
Bauausführung 

Stadt Markranstädt / 
UNB / Bauaufsichts-
behörde 

Wurden zu erhaltende Biotope / vorhandene 
Gehölzbestände unerwartet beeinträchtigt? 

jährlich Stadt Markranstädt / 
UNB 

Wird bei erforderlichen Gehölzfällungen innerhalb 
des Geltungsbereiches die Baumschutzsatzung 
der Stadt angewendet? 

auf Veranlassung Stadt Markranstädt 

 

Die Überprüfungen sind durch Begehungen zu überprüfen und die Ergebnisse in der 

Verfahrensakte zu dokumentieren. 
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7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt beschloss am 05.09.2013 in seiner 42. Sitzung die 

1. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Nordost. Damit wurde ein förmli-

ches Satzungsverfahren nach Baugesetzbuch eingeleitet. Im Bereich des Bebauungs-

planes „Gewerbegebiet Nordost“ ist bereits seit 21.08.2004 ein Bebauungsplan rechts-

kräftig. Auf Teilflächen des Bebauungsplanes sind Änderungen vorgesehen, die eine 

Änderung des Bebauungsplanes erfordern. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst im Wesentlichen folgende Anpassun-

gen: 

 Regenrückhaltebecken entfällt 

 Änderung Mischgebiet (MI) 1 in ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) 1 und 

Erweiterung auf die Fläche des ehemals vorgesehenen Regenrückhaltebeckens 

 Anpassung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen südlich GEe 2 an den Bestand 

 die Verkehrsfläche (südwestl. Verlängerung der Planstraße 2) wird neu definiert 

als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung, hier Rad- und Fußweg 

 Aktualisierung der Trassenführung Planstraße 2 an die tatsächlich vorhandene 

Lage (daraus ergeben sich Flächenvergrößerungen für Grünflächen) 

 Änderung Mischgebiet (MI) 2 in ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) 2 

 Anpassung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen südlich GEe 1 an den tatsächlichen Bestand - Baumreihe 

entfällt und wird ersetzt durch flächige Gehölze  

 Lageveränderung der straßenbegleitenden Baumreihe Planstraße 2 entspre-

chend der neuen Lage der Planstraße 

Gemäß Baugesetzbuch ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen und deren Änderung, 

Ergänzung und Aufhebung für die Belange des Umweltschutzes nach Baugesetzbuch 

eine Umweltprüfung durchzuführen. Der vorliegende Umweltbericht berücksichtigt aus-

schließlich den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes. 

Es sind keine Schutzgebiete gemäß Sächsischem Naturschutzgesetz und keine Trink-

wasserschutzgebiete gemäß Wasserhaushaltsgesetz unmittelbar durch den Geltungs-

bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes betroffen.  

Der ausgewiesene Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Gemar-

kung Markranstädt, im Landkreis Leipzig. Der gesamte Geltungsbereich des Be-
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bauungsplangebietes umfasst eine Größe von 12,61 ha, die Fläche des Geltungsbe-

reiches der 1. Änderung beträgt 2,82 ha. 

Gemäß Baunutzungsverordnung wird für das eingeschränkte Gewerbegebiet GEe 1 

eine Grundflächenzahl von 0,6, für das GEe 2 eine Grundflächenzahl von 0,4 festge-

setzt. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind keine Vergrößerungen 

der anrechenbaren Versiegelungsflächen geplant. 

Im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes wurde zunächst die Bestandssituation 

im Untersuchungsgebiet bezüglich aller relevanten Schutzgüter dargestellt.  

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden ausschließlich für die Schutz-

güter Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Menschen / menschliche Gesundheit 

Aktualisierungen für den Änderungsbereich vorgenommen. Die Bestandsbeschreibun-

gen für die verbleibenden Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Kultur- und 

Sachgüter wurden nachrichtlich aus dem Grünordnungsplan zum rechtskräftigen Be-

bauungsplan vom 21.08.2004 entnommen. Zur Erfassung und Bewertung des Schutz-

gutes Arten und Biotope erfolgte im Änderungsbereich des Bebauungsplanes aktuell 

im Dezember 2013 eine örtliche Begehung einschließlich Habitatpotenzialanalyse und 

Aktualisierung des Gehölzbestandes. Als Ausgangszustand für die Beschreibung und 

Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden die Festsetzungen baulicher und 

sonstiger Nutzungen angesehen, die im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“ in 

Markranstädt (in Kraft seit 21.08.2004) rechtskräftig festgesetzt wurden. Im Geltungs-

bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich im Wesentlichen folgen-

de Biotop- und Nutzungstypen: 

 Gebüsche frischer Standorte 

 Baumreihe 

 Intensiv genutztes Grünland 

 Städtisches Mischgebiet 

 Straße vollversiegelt 

Im Anschluss wurden Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen empfoh-

len, die dem Schutz-, der Vermeidung und der Verminderung von bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Beeinträchtigungen dienen sollen.  

Die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ ver-

ursacht keine erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft. Beeinträchtigungen wer-

den durch die textlichen Festsetzungen, durch die Festsetzung von Schutz-, Vermei-
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dungs- und Verminderungsmaßnahmen, wie auch durch die Festsetzungen durch 

Planzeichen bereits auf das unumgängliche Maß vermindert (Vermeidungsgebot der 

Naturschutzgesetzgebung). Nach Umsetzung aller Vermeidungsmaßnahmen verblei-

ben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen. Gestaltungs- bzw. Ausgleichsmaß-

nahmen als unmittelbar in den Bebauungsplan integrierte landschaftspflegerische 

Kompensationsmaßnahmen (Geltungsbereich des Bebauungsplanes) werden über die 

Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes (in Kraft seit 21.08.2004) hinaus 

nicht erforderlich.  
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1 Aufgabenstellung 

1.1 Planungsanlass 

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt beschloss am 05.09.2013 in seiner 42. Sitzung die 

1. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Nordost. Damit wurde ein förmli-

ches Satzungsverfahren nach § 2 BauGB eingeleitet. Im Bereich des Bebauungspla-

nes „Gewerbegebiet Nordost“ ist bereits seit 21.08.2004 ein Bebauungsplan rechtskräf-

tig. Auf Teilflächen des Bebauungsplanes sind Änderungen vorgesehen, die eine Än-

derung des Bebauungsplanes erfordern.  

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst im Wesentlichen folgende Anpassun-

gen, die im Übersichtsplan Nr. 1 ersichtlich sind: 

 Punkt 1.1: Regenrückhaltebecken entfällt; MI1 wird zum GEe1- Gebiet umge-

wandelt und erweitert auf die Fläche des ehemals vorgesehenen Regenrückhal-

tebeckens 

Punkt 1.2: Verkehrsfläche erhält neue Definition: werden in Verkehrsflächen beson-

derer Zweckbestimmung hier – zulässig für Versorgungsfahrzeuge, Fußgänger 

und Radfahrer. 

 Punkt 1.3: Aktualisierung der Trassenführung Planstraße 2  

 Punkt 1.4: Umwandlung vom Mischgebiet (MI) 2 in ein eingeschränktes Gewer-

begebiet (GEe) 2 

 Punkt 1.5: Anpassung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen südlich GEe 1 an den Bestand  - Baumreihe ent-

fällt und wird ersetzt durch flächige Gehölze 

 Punkt 1.6: Lageveränderung der straßenbegleitenden Baumreihe Planstraße 2 

entsprechend der neuen Lage der Planstraße 

Der ausgewiesene Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Gemar-

kung Markranstädt, im Landkreis Leipzig. Vom Änderungsbereich sind die Flurstücke 

693/8, 693/26, 693/40, 693/41, 693/42, 693/43 und 693/44 betroffen. Die Gesamtfläche 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes beträgt 2,82 ha. 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ erstellt das IB 

Klemm & Hensen GmbH im Auftrag der Stadt Markranstädt einen Grünordnungsplan. 
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1.2 Rechtsgrundlage 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des BauGB sind bei der Bauleitplanung insbesonde-

re die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, zu berücksichtigen. Als ökologische Grundlage für die verbindliche Bau-

leitplanung stellt die Gemeinde gemäß § 9 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) in Verbindung mit § 7 des Sächsischen Naturschutzgesetzes 

(SächsNatSchG) einen Grünordnungsplan auf, in dem der gegenwärtige Zustand von 

Natur und Landschaft im Plangebiet bewertet wird und Maßnahmen zur Verwirklichung 

der örtlichen Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes beschrieben werden.  

Der Grünordnungsplan dient der Bearbeitung der Eingriffsregelung gemäß 

§ 9 ff SächsNatSchG und legt Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fest. 

Im Sinne des § 9 Abs. 1a BauGB können Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

gemäß des § 1a Abs. 3 BauGB auf Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwarten sind im sonstigen Geltungsbereich des B-Planes als auch in 

einem anderen B-Plan festgesetzt werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich an anderer Stelle können den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten 

sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b 

BauGB können Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern getroffen wer-

den. 

Rechtsgrundlagen sind insbesondere: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-

ber 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art.2 des Gesetzes vom 

20.07.2017 (BGBl. I S. 2808, 2831) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I 

S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. 

I S. 1548). 

 Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11. Mai 2016 (GVBl. S. 186) 

 Sächsisches Nachbarschaftsgesetz ( Sächs. NRG ) vom 11.11.1997 (Sächs. 

GVBl. S. 582), rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Januar 2009 
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 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), zu-

letzt geändert durch Art.2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S.1509) 

 Straßengesetz (Sächsisches. Straßengesetz – Sächs.StrG,SN ) vom 21.01.1993, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 

(SächsGVBl. S. 78). 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (2015) in Kraft getreten am 01.03.2010, 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) (2015): Gesetz über Natur-

schutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen vom 6. Juni 2013 

(SächsGVBl. S. 451, zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 

29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 

 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwick-

lung über den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (Naturschutz-

Ausgleichsverordnung – NatSchAVO), vom 30. März 1995, rechtsbereinigt mit 

Stand vom 1. Januar 2002  

 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), „Hand-

lungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat 

Sachsen, 2009 

 Gehölzschutzsatzung für das Gebiet der Stadt Markranstädt; 1. Änderungssat-

zung vom 04.10.2001 zur Gehölzschutzsatzung vom 13.07.2000 

 

1.3 Methodische Vorgehensweise 

Sofern aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-

plänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist über Vermeidung, Aus-

gleich oder Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden 

(§ 18 Abs. 1 BNatSchG). 

Auf Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB sind die §§ 14 – 17 BNatSchG (Ein-

griffe, Verursacherpflichten, Unzulässigkeiten, Verfahren) nicht anzuwenden 

(§ 18 Abs. 2 BNatSchG). 

Ein Ausgleich ist weiterhin nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der plane-

rischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB). 

https://dejure.org/BGBl/2015/BGBl._I_S._1474
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_25_HBG_2015_2016_Aenderung_des_Saechsischen_Gesetzes_ueb-d7327775,26.html
http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Art_25_HBG_2015_2016_Aenderung_des_Saechsischen_Gesetzes_ueb-d7327775,26.html
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Im vorliegenden Fall findet eine Änderung eines bereits rechtskräftigen Bebauungspla-

nes statt. Es handelt sich bei dem Vorhaben um eine Änderung des Bauleitplanes, bei 

dem Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 

Gemäß den Absprachen mit der Stadt Markranstädt und der Unteren Naturschutzbe-

hörde des Landkreises Leipzig (mündl. Mitteilung Frau Gohla am 05.12.2013) wird der 

Grünordnungsplan ausschließlich für den Änderungsbereich des Bauleitplanes erarbei-

tet. Ausgangszustand für die Bilanzierung von Eingriffen ist der seit 21.08.2004 rechts-

kräftige Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“. 

 

1.4 Ziele und Inhalte des Grünordnungsplanes 

Aufgaben des Grünordnungsplanes sind:  

 die Bestandserfassung und Bewertung, 

 die Beschreibung und Bewertung der möglichen Auswirkungen der geplanten 

Nutzungsänderungen auf Natur und Landschaft, 

 die Benennung von Vorkehrungen gegen vermeidbare Beeinträchtigungen, 

 die Darstellung von Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes, 

 eine Bilanzierung zwischen Bestand und Prognose sowie die Benennung der ggf. 

daraus resultierenden Ersatzmaßnahmen,  

 die textliche und graphische Umsetzung der grünordnerischen Belange im Be-

bauungsplan. 

 

1.5 Lage im Raum 

Das Plangebiet befindet sich im Landkreis Leipzig in der Stadt Markranstädt. Betroffe-

ne Grundstücke befinden sich in der Gemarkung Markranstädt. Die im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes überplanten Flurstücke innerhalb des Geltungsberei-

ches sind 693/8, 693/26, 693/40, 693/41, 693/42, 693/43 und 693/44.  

Nördlich des Geltungsbereiches befinden sich die Siemensstraße und weitere Indust-

rie- und Gewerbeanlagen, westlich grenzt die Nordstraße mit begleitender Wohnbe-

bauung an den Geltungsbereich an. Östlich des Geltungsbereiches befindet sich die 

Straße „An den Windmühlen“ und Ackerflächen. Im Süden wird der Geltungsbereich 

von Gehölzflächen und der Markranstädter Hydraulik GmbH begrenzt.  
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Die Abgrenzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes bezieht sich lediglich auf west-

liche Flächen des Geltungsbereiches (Plan 1). Der gesamte Geltungsbereich des Be-

bauungsplangebietes umfasst eine Größe von 12,61 ha. Der Geltungsbereich der 1. 

Änderung besitzt eine Flächengröße von 2,82 ha.  

 

1.6 Übergeordnete Planungsvorgaben 

Für die Stadt Markranstädt liegt ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vor. 

Die Festsetzungen in der 1.Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes stehen den 

Planungen und Festsetzungen zum Flächennutzungsplan nicht entgegen. 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht innerhalb bzw. 

angrenzend an Schutzgebiete gemäß den §§ 13 – 19 SächsNatSchG. 

Außerdem befindet sich der Geltungsbereich nicht in einem bzw. angrenzend zu einem 

NATURA 2000 Gebiet gemäß § 22 SächsNatSchG. 
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2 Zustand von Natur und Landschaft 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden ausschließlich für die Schutz-

güter Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Menschen / menschliche Gesundheit 

Aktualisierungen für den Änderungsbereich vorgenommen. Die Bestandsbeschreibun-

gen für die verbleibenden Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Kultur- und 

Sachgüter wurden nachrichtlich aus dem Grünordnungsplan zum rechtskräftigen Be-

bauungsplan vom 21.08.2004 entnommen. 

 

2.1 Natürliche Grundlagen 

2.1.1 Naturraum 

Das Bebauungsgebiet befindet sich großräumig betrachtet im Naturraum Leipziger 

Land und in der naturräumlichen Untereinheit Markranstädter Platte als Bestandteil der 

Sandlöß-Ackerebenen Landschaften. Geographisch wird das Gebiet auch „Leipziger 

Tieflandsbucht“ bezeichnet. Die naturräumlich bestimmenden Merkmale weiter Flächen 

des Leipziger Landes sind das geringe Relief der von Nord nach Süd ansteigenden 

Pleistozänplatten, die bis auf die Talauen und die Kuppen nahezu geschlossene aber 

geringmächtige Sandlößdecke, die größere Heterogenität der von Parabraunerden 

bestimmten Bodendecke, große Gegensätze im Bodenwasserhaushalt sowie von der 

Mittelgebirgsschwelle beeinflusste zunehmende Niederschlagsmengen von Nordost 

nach Südost. Das Leipziger Land gehört zu den ostmitteldeutschen Gebieten, in denen 

nach der bronzezeitlichen Erstrodung Wiederbewaldung möglich war und slawische 

und frühdeutsche Besiedlung die weitgehend flächendeckende Rodung bedingte. 

 

2.1.2 Geologie 

Die Leipziger Tieflandsbucht wurde durch mehrfache Senkung im Tertiär angelegt. Die 

Leipziger Umgebung ist allgemein gekennzeichnet durch sehr wenige Höhenschwan-

kungen, welche mit fruchtbaren Böden ausgestattet sind. 

In Auswertung der geologischen Karten- und Archivunterlagen des Landesamtes für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten 

Gebiete von Sachsen – Blatt 2565 Leipzig, Maßstab: 1:50.000, 1996 (digitale Version 

des LfLUG); Geodatenarchiv des LfULG)) sind im Untersuchungsgebiet unter einem 
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Mutterboden und einer wechselnd mächtigen und erfahrungsgemäß heterogen zu-

sammengesetzten anthropogenen Aufschüttung zunächst mehrere Meter mächtige 

saalekaltzeitliche Lockergesteine zu erwarten. Hierbei handelt es sich um Wechsella-

gerungen von Geschiebelehm und -mergel sowie Sanden / Kiesen. Lokal können den 

Geschiebelehmen und -mergeln auch Linsen / Lagen von Schmelzwassersanden ein-

geschaltet sein. Darüber hinaus können Bändertone vorkommen. Den tieferen Unter-

grund bilden tertiäre Lockergesteine (u. a. Braunkohlen). Die rolligen Lockergesteine 

des Quartärs stellen potentielle Grundwasserleiter (Porengrundwasserleiter) dar. Eine 

verstärkte Grundwasserführung ist insbesondere während der Tauperiode im Frühjahr 

oder nach niederschlagsreichen Zeiten nicht auszuschließen. Das Grundwasser kann 

zudem gespannt vorliegen (schriftliche Mitteilung des LfLUG vom 17.10.2013). Die 

Grundwasserflurabstände wurden in Tiefen von 1,90 bis 4,30 m unter Oberkante Ge-

lände angetroffen (vgl. Kap. 2.3). 

Mit einer Höhenlage zwischen 128 und 125 m ist der Geltungsbereich des Bebauungs-

planes als typisches Tiefland einzuschätzen. 

 

2.2 Boden 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Die Böden im Untersuchungsgebiet gehören zur „Lößregion des Bergvorlandes und 

des Tieflandes“ im konkreten Fall zum westlichen Abschnitt des Leipziger Lößtieflan-

des. Hinsichtlich der genauen Darlegung der standörtlichen Bodenverhältnisse wird auf 

die Aussagen des Landschaftsplanes, Stand November 2001 und der Bodenkarte des 

Freistaates Sachsen M 1:400.000 verwiesen. Danach sind Sandlöß-Parabraunerden; 

Sandlöß über Geschiebelehm/-mergel, Schmelzwassersand, Flussschotter oder Fest-

gestein bzw. sind Braunstaugleye mit Staugleyen vergesellschaftet. 

Das Baugrundgutachten (Stand Januar 2004) verweist auf Erfahrungen aus den örtli-

chen Gegebenheiten mit schlechten bis sehr schlechten Versickerungseigenschaften, 

was auf nicht geschlossene Sandschichten zurückzuführen ist. Bei sechs durchgeführ-

ten Sondierungen wurde Grundwasser in Tiefen ab 1,90 m bis 4,30 m unter Oberkante 

Gelände, Wasserstand nach Sondierende, angetroffen. Mit Grundwasser im Baube-

reich ist mindestens ab den bei den Sondierungen ermittelten Tiefen zu rechnen. Jah-

reszeitliche Schwankungen des Wasserspiegels können nicht ausgeschlossen werden. 

Die Böden der Markranstädter Platte werden allgemein als gute Ackerböden mit fast 
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ausschließlich überdurchschnittlicher Fruchtbarkeit ausgewiesen. Es werden Ackerzah-

len zwischen 75 und 80 und die 60 erreicht. Die Grünlandzahl beträgt etwa 70 bis 75. 

Die angetroffenen Erdstoffe können nach DIN 18300 in die Bodenklassen 3 (Leicht 

lösbare Bodenarten) und 4 (Mittelschwer lösbare Bodenarten) eingeteilt werden. Die 

Erosionsgefährdung wird als gering bewertet. 

Vorbelastungen 

Gemäß der frühzeitigen Beteiligung vom 18.09.2013 sind für den Geltungsbereich der 

1. Änderung des Bebauungsplanes keine Einträge im Sächsischen Altlastenkataster 

(SALKA) als Altlastenverdachtsfläche sowie für Altlasten vorhanden.  

Gemäß dem Sächsischen Bodenbewertungsinstrument besitzen die Böden im Plange-

biet mittlere Filter und Puffereigenschaften für Schadstoffe. 

Vorbelastungen bestehen aktuell durch Versiegelung (Gewerbebetriebe, Straßen, La-

gerflächen, angrenzende Wohnbebauung), eine intensive Nutzung von Restackerflä-

chen und die damit verbundenen regelmäßigen Überformungen der Bodenflächen. 

Für das Schutzgut Boden sind keine besonderen Funktionen im Geltungsbereich der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes vorhanden. 

 

2.3 Wasser 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

Fachgesetzliche Grundlagen für das Schutzgut Wasser werden durch das Wasser-

haushaltsgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Die natürlichen Eigen-

schaften des Wassers und ökologischen Funktionen der Gewässer sind zu erhalten, zu 

sichern, aber auch wiederherzustellen. 

Weiterhin ist die Vermeidung von Beeinträchtigungen der Oberflächengewässer und 

des Grundwassers das Ziel dieser Gesetzgebungen. 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Nordost in 

Markranstädt befinden sich keine stehenden oder fließenden Oberflächengewässer.  

Im Plangebiet befinden sich weiterhin keine Trinkwasserschutzgebiete. 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen (Stand Januar 2004) wurde das Grundwas-

ser bei 6 durchgeführten Sondierungen bei 1,90 m bis 4,30 m unterhalb der Gelände-

oberkante angetroffen. Mit jahreszeitlichen Schwankungen muss gerechnet werden.  
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Vorbelastungen 

Aufgrund des mittleren Grundwasserabstandes und der mäßigen Schutzfunktion der 

vorkommenden Böden gegenüber potenziellen Schadstoffeinträgen ergibt sich auf un-

versiegelten Flächen eine mäßige Empfindlichkeit des Grundwassers. Im Bereich ver-

siegelter Flächen ist das Grundwasser gut vor möglichen Schadstoffeinträgen ge-

schützt. 

Vorbelastungen für das Grundwasser ergeben sich durch die intensive Landwirtschaft 

und den damit verbundenen Einsatz von Pflanzendüngern sowie Pflanzenschutzmit-

teln, welche in das Grundwasser ausgewaschen werden können.  

Für das Schutzgut Wasser sind keine besonderen Funktionen im Geltungsbereich der 

1. Änderung des Bebauungsplanes vorhanden. 

 

2.4 Klima/ Luft 

Laut § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima zu schützen. Insbesondere gilt der 

Schutz für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 

und Kaltluftbahnen.  

Zunehmende Luftverschmutzung und anthropogene Einflüsse auf die globale Klimasi-

tuation haben diesen Umweltbereich in letzter Zeit in den Mittelpunkt von Umweltpolitik 

und Wissenschaft gerückt. Für den Menschen ist vor allem die lufthygienische, aber 

auch die mesoklimatische Situation in seiner Umgebung von erheblicher Bedeutung für 

sein Wohlbefinden und seine Gesundheit. 

Als fachgesetzliche Vorgaben sind das Bundesimmissionsschutzgesetz einschließlich 

der daraus abgeleiteten Verordnungen zu nennen. Sie regeln den Schutz der Allge-

meinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen einschließ-

lich der Vorsorge.  

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

Großklimatisch befindet sich der betrachtete Bereich im gemäßigten Klima der West-

windzone. Das Klima im Untersuchungsraum ist das subkontinentale Binnentiefland-

klima des Leipziger Landes, westlicher Ausprägung. Die kontinentale Prägung wird 

durch das Vorkommen trockener, warmer Sommer und kalter Winter verdeutlicht. Ins-

gesamt ist das Klima wärmebegünstigt, so dass die Vegetationsperiode 230 Tage im 

Jahr beträgt. Obwohl die Niederschläge ihr Maximum im Sommer aufweisen, neigt das 
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Gebiet in dieser Zeit zu einem angespannten Wasserhaushalt. Die insgesamt trockene 

Witterung begünstigt großräumig betrachtet die Winderosion. 

Charakteristisch für das Untersuchungsgebiet sind Wetterlagen mit westlicher Strö-

mungskomponente. Im Sommer überwiegen die nordwestlichen, im Winter die süd-

westlichen Winde.  

Die repräsentative Klimastation ist Leipzig-Schkeuditz mit nachfolgenden Klimadaten 

(30 jähriges Mittel 1961 - 1990) 

-  Jahresdurchschnittstemperatur  8,8 °C 

-  Frosttage pro Jahr:   82 Tage 

-  Sommertage, T  25°C:  25 Tage 

-  heiße Tage, T  30°C   7,6 Tage 

-  Niederschläge - Monatsmittel:  526 mm 

-  relative Luftfeuchte   79 % 

-  Anzahl der Nebeltage   56 Tage 

Im klimatischen Fernbereich befinden sich südöstlich des Untersuchungsgebietes u.a. 

die Tagebaurestlöcher Markranstädt und Cospuden, welche bereits geflutet sind. Die 

Restlöcher und deren Wasserflächen wirken sich auf die mesoklimatischen Verhältnis-

se aus. Die großen Wasserflächen bilden ausgeglichene, gemäßigte Verhältnisse mit 

Verringerung der Extrema. Aufgrund der zusätzlichen Verdunstung von Wasserflächen 

steigt die Niederschlagsrate. 

Vorbelastungen 

Das Wohngebiet und das Gewerbegebiet als Bereich mit hohem Versiegelungsgrad 

und geringem Grünanteil besitzt eine hohe Wärmespeicherung und dadurch hohe kli-

matische Belastung, gegensätzlich dazu sind die östlich und nordöstlich angrenzenden 

landwirtschaftlichen Nutzflächen Kaltluftentstehungsgebiete höherer Intensität (Offen-

landschaft) und sind damit als Flächen mit bioklimatisch und lufthygienisch entlasten-

der Funktion zu bewerten. Lokalklimatisch gesehen ist die Leistungsfähigkeit des Kli-

mas gering, klimaausgleichende Wirkungen sind aufgrund der intensiv genutzten 

Ackerflächen nicht vorhanden, eine Luftregeneration kann aufgrund fehlender Waldbe-

stände nur in geringem Maße erfolgen. Im Untersuchungsgebiet sind bereits verhält-

nismäßig hohe Staub- und Luftschadstoffbelastungen durch anthropogene Einflüsse, 

wie Verkehr, gewerbliche Nutzung vorhanden. Eine Begrünung mit Gehölzen ist erst in 



Stadt Markranstädt   

B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Grünordnungsplan  
 

 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 11 von 47 
 

geringem Umfang (noch relativ junge Anpflanzungen) und damit ohne wesentliche kli-

mabeeinflussende Wirkung vorhanden. 

 

2.5 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Für den Schutz von Tieren und Pflanzen sowie der biologischen Vielfalt existieren zahl-

reiche fachgesetzliche Vorgaben. Neben dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Sächsi-

schen Naturschutzgesetz, dem Baugesetzbuch und dem UVPG sind in erster Linie die 

Bundesartenschutzverordnung und die europäischen Richtlinien und Vorgaben zu 

nennen. Gemeinsames Ziel dieser rechtlichen Vorgaben ist die Sicherung der Arten-

vielfalt, der Erhalt von Lebensstätten und Lebensräumen von Pflanzen und Tieren so-

wie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.  

 

2.5.1 Potenzielle natürliche Vegetation 

Als potenzielle natürliche Vegetation (pnV) wird das Artgefüge bezeichnet, das sich 

unter den gegenwärtigen Klimabedingungen ohne den menschlichen Einfluss einstel-

len würde. Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes würde sich ein 

typischer Hainbuchen-Traubeneichenwald im Komplex mit Grasreichem Hainbuchen-

Traubeneichenwald (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24728.htm, letzter 

Zugriff: 29.01.2014) einstellen. 

 

2.5.2 Erfassung Schutzgut Arten und Biotope (Biotoptypen) 

Grundsätzlich ist der aktuelle Ist-Zustand unter Einbeziehung der Vorbelastungen zu 

ermitteln und nach ausgewählten Erfassungskriterien und Bewertungen (Biotoptypen-

liste Sachsen, Bilanzierungsmodell Sachsen) zu beschreiben und zu bewerten.  

Zur Erfassung und Bewertung der Flora sowie der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte 

im Änderungsbereich des Bebauungsplanes aktuell im Dezember 2013 eine örtliche 

Begehung mit Aktualisierung des Gehölzbestandes.  

In Abstimmung mit der Stadt Markranstädt und der unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Leipzig werden als Ausgangszustand für die Beschreibung und Bewertung 

der Biotop- und Nutzungstypen die Festsetzungen baulicher und sonstiger Nutzungen 

angesehen, die im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“ in Markranstädt (in Kraft 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24728.htm
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seit 21.08.2004) rechtskräftig festgesetzt wurden. Da Festsetzungen eines allgemeinen 

Bebauungsplanes i.d.R. nicht mit sofortiger Wirkung in die Wirklichkeit umgesetzt wer-

den, weicht auch im vorliegenden Fall der in der Örtlichkeit tatsächliche Zustand von 

den Festsetzungen ab.  

Nachfolgend werden die Biotop- und Nutzungstypen im Geltungsbereich der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes aufgeführt, die gleichzeitig Grundlage für die Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung sind. Darüber hinaus erfolgte die Aktualisierung des 

Gehölzkatasters (in Auflistung und Plan) im Änderungsbereich auf Grundlage eigener 

Geländebegehungen (siehe Anhang D).  

In nachfolgender Tabelle werden die Biotop- und Nutzungstypen beschrieben. 
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Tab. 1: Beschreibung der Biotop- und Nutzungstypen 

Biotopcode Biotop- und Nutzungstyp Schutz 

02.01.200 Gebüsche frischer Standorte - 

Unter diesem Biotoptyp werden alle Gebüschflächen auf den Grundstücken der Bauflächen 
zusammengefasst. Auf jedem Grundstück sind auf mindestens 60 % der nicht überbaubaren 
Fläche standortgerechte und einheimische Laubgehölze vorhanden. 

 

Weiterhin fallen unter diese Kategorie flächenhafte Gebüschpflanzungen im östlichen Bereich 
des Mischgebietes MI 1. Diese Fläche befindet sich außerhalb der Baugrenze. Die mehrreihi-
gen Gehölzstreifen sind Strauchpflanzungen mit eingestreuten Heistern und dienen als Sicht- 
und Lärmschutz. Die flächigen Gehölze bestehen u.a. aus den Arten: Kornelkirsche (Cornus 
mas), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhütchen 
(Euonymus europaea), Feldahorn (Acer campestre), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke 
(Betula pendula) und Hainbuche (Carpinus betulus). 

02.02.410 Baumreihe - 

Östlich der Planstraße 2 und nördlich des Fuß- und Radweges sind insgesamt 30 Hochstäm-
me, in Reihe angeordnet. Die Baumreihe besteht aus den Arten Spitz-Ahorn (Acer platanoides  
‚Cleveland‘), Blut-Ahorn (Acer platanoides ‚Schwedleri‘), Winter-Linde (Tilia cordata 
‚Greenspire‘, ‚Rancho‘), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior ‚Westhofs Glorie‘).  

 

Da die Herstellung der Planstraße erst kürzlich fertiggestellt wurde und bereits längere Zeit 
eine veränderte Lage der Planstraße absehbar war, ist die Baumreihe entlang der Planstraße 
2 aktuell noch nicht vorhanden. Im Rahmen der Planänderung ist die Anordnung der Baumrei-
he nun nicht mehr östlich sondern westlich der Planstraße vorgesehen. 

 

Die ursprünglich geplante Baumreihe nördlich des Geh-/Radweges sollte i.R.d. Ausführung 
der Planstraße 1 umgesetzt werden. Bei der Ausführungsplanung der Pflanzungen wurde 
festgestellt, dass die Standortverhältnisse für Hochstämme o.g. Arten zu feucht sind. Entspre-
chend der Feststellungen wurden im Jahr 2005 anstelle der Hochstämme Weiden (Ohr-Weide 
(Salix aurita), Sal-Weide (S. caprea), Grau-Weide (S. cinerea), Purpur-Weide (S. purpurea), 
Mandel-Weide (S. triandra), Korb-Weide (S. viminalis)) gepflanzt. Inzwischen hat sich dieser 
Bestand zu einem dichten naturnahen Feldgehölz entwickelt. Dieser tatsächlich vorgefundene 
zu erhaltende Biotoptyp wird im Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichbilanz berücksichtigt. 

06.03.200 Intensiv genutztes Dauergrünland - 

Unter dem Biotoptyp der intensiv genutzten Dauergrünlandflächen werden alle 
Rasenansaatflächen zusammengefasst, die in der Regel häufig gemäht werden. Dazu gehö-
ren die Grünfläche im MI 1 nördlich außerhalb der Baugrenze sowie Bereiche auf unversiegel-
ten Flächen auf den Grundstücken.  

11.01.000 Städtisches Mischgebiet  - 

Unter dieser Kategorie wurden die Baugebiete westlich und östlich der Planstraße 2 erfasst. In 
einem städtischen Mischgebiet sind Wohnbauflächen und Gewerbegebiete, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören, wie bspw. Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe und 
sonstige Gewerbebetriebe zulässig. Im Bereich des Mischgebietes 1 wurde eine GRZ von 0,6, 
im Bereich des Mischgebietes 2 eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Dementsprechend können die 
Grundstücksflächen bis maximal 60 % bzw. 40 % überbaut werden.  

 

Im südlichen Bereich des Mischgebietes MI1 war i.R.d. rechtskräftigen Bebauungsplanes ein 
Regenrückhaltebecken geplant. Dieses Rückhaltebecken sollte das Niederschlagswasser von 
den Grundstücken sammeln, um es anschließend gedrosselt in die Straßenentwässerung 
ableiten zu können. Dementsprechend sollte das Regenrückhaltebecken als technische Anla-
ge mit versiegelten Flächen hergestellt werden.  

 

Aktuell haben sich bereits auf dem Mischgebiet 1 mehrere Gewerbebetriebe angesiedelt. Eine 
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Biotopcode Biotop- und Nutzungstyp Schutz 

Wohnnutzung findet dort aktuell nicht statt. Teilbereiche sind aktuell noch unbebaut und wer-
den intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Rahmen der Ausführungsplanung Ver- und Entsor-
gung für das Gewerbegebiet Nordost wurde festgestellt, dass ein Regenrückhaltebecken im 
Süden des MI 1 nicht erforderlich wird. Somit wurde dieses nie umgesetzt. 

11.04.100 Straße vollversiegelt - 

Unter diesem Nutzungstyp wurde im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
die Planstraße 2 (Marie-Curie-Straße) und die südliche Anbindung an die Nordstraße erfasst. 
Aufgrund der vollständigen Flächenversiegelung besitzt die Straße keine ökologische Bedeu-
tung. 

 

Bewertung der erfassten Biotoptypen 

Die Biotoptypen werden anhand der Kriterien Natürlichkeit, Seltenheit / Gefährdung 

und zeitlicher Wiederherstellbarkeit und ihrer Bedeutung klassifiziert und einem Bio-

topwert zugeordnet. Entsprechend der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bi-

lanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen ist das der sogenannte Ausgangswert 

(AW). 

Folgende Biotopwerte entsprechen ordinalen Bewertungsklassen: 

Tab. 2: Zuordnung der Biotopwerte zu ordinalen Bewertungsklassen 

Biotopwerte Ordinale Bedeutungsklasse 

0-6 geringe Bedeutung 

7-12 nachrangige Bedeutung 

13-18 mittlere Bedeutung 

19-24 hohe Bedeutung 

25-30 sehr hohe Bedeutung 

 

Die Bewertung der in Tab. 1 erfassten Biotop- und Nutzungstypen ist im Formblatt I 

(Ausgangswert und Wertminderung der Biotoptypen) im Anhang A enthalten. Standort-

bezogene Merkmale und Vorbelastungen wurden bei der Bewertung der Biotoptypen 

im Untersuchungsraum berücksichtigt. 

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich 

überwiegend Biotope mit geringer, nachrangiger und mittlerer Bedeutung. 
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2.5.3 Tiere 

Zur Erfassung und Bewertung der Fauna erfolgte im Änderungsbereich des Be-

bauungsplanes aktuell eine örtliche Begehung im Dezember 2013, in der eine 

Habitatpotenzialanalyse erfolgte. Eigene faunistische Erhebungen wurden nicht durch-

geführt, da es sich hier um eine Überplanung bestehender Nutzungen handelt. 

Weiterhin erfolgte beim Landkreis Leipzig (Umweltamt, Stand: 05.12.2013) eine Abfra-

ge der Artdaten aus der MultibaseCS-Datenbank.  

Ergebnisse der Bestandsdatenabfrage 

Die Ergebnisse der Datenabfrage werden nachfolgend aufgeführt.  

Tab. 3:  Artdaten lt. MultibaseCS-Artdatenbank des Landkreises Leipzig für das Unter-
suchungsgebiet des Bebauungsplanes (Stand Dezember 2013) 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Rote Liste Sachsen / BRD BNatSchG 

Wirbellose    

Becher-Azurjungfer  Enallagma cyathigerum - / - - 

Große Königslibelle Anax imperator - / - - 

Große Pechlibelle Ischnura elegans - / - - 

Kleines Granatauge Erythromma viridulum - / - - 

 

Bei den o.g. Libellenarten, welche in der MultibaseCS-Datenbank im Untersuchungs-

gebiet (Geltungsbereich zzgl. 200 m Umkreis) gelistet wurden, handelt es sich um weit 

verbreitete und häufig vorkommende Arten. Die Libellen sind bezüglich des Lebens-

raumes wenig anspruchsvoll und besiedeln kleinere bis mittelgroße stehende Gewäs-

ser, z.T. auch Fließgewässer. Sie nutzen junge Gewässer (Baggerseen u.ä.) ebenso 

wie etablierte Gewässer als Lebensraum. Im Untersuchungsgebiet sind lediglich au-

ßerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Gewässer vor-

handen, die für eine Besiedlung der genannten Libellenarten in Frage kommen. Dabei 

handelt es sich um anthropogen entstandene Abgrabungsgewässer südöstlich des 

Geltungsbereiches (zwischen Bahntrasse und B87) und ein Regenrückhaltebecken im 

Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes (Bereich GI – Markranstädter Hydraulik 

GmbH). Erwähnenswert ist außerdem, dass sich der Kulkwitzer See, ein ausgedehntes 

geflutetes Tagebaurestloch, rd. 700 m östlich des Geltungsbereiches befindet. 
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Habitatpotenzialanalyse 

Im Untersuchungsgebiet können vor allem weit verbreitete und häufig vertretende Ar-

ten vorkommen, die i.d.R. wenig störempfindlich sind. Dies kann vor allem auf die Vor-

belastungen in Form von Wohnsiedlungen, verschiedene Gewerbebetriebe, mehreren 

zum Teil stark befahrene Straßen und der damit verbundenen Versiegelungen, Lärm- 

und Staubbelastungen sowie visuellen Störreizen zurückgeführt werden. 

Ein Vorkommen von Fledermäusen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Beispielsweise an Gebäuden im Bereich der Attika, Fassadenverkleidungen o.ä. sowie 

in potenziell vorhandenen Höhlenbäumen der angrenzenden Hausgärten oder Alt-

baumbeständen außerhalb des Geltungsbereiches können potenziell Fledermausquar-

tiere vorhanden sein. 

Vorhandene Gehölzbestände im Geltungsbereich bieten insbesondere weit verbreite-

ten hecken-, baum- und gebüschbrütenden Vogelarten (bspw. Amsel, Zilp-Zalp) Le-

bensraum, die häufig unter anderem in Gärten vorkommen. Höhlenbäume wurden 

i.R.d. Ortsbegehung und Aktualisierung des Baumkatasters im Geltungsbereich der 1. 

Änderung nicht festgestellt. Dennoch kann das Vorkommen weit verbreiteter höhlen-

brütender Vogelarten in den vorhandenen Gebäuden innerhalb und außerhalb des 

Geltungsbereiches nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Brutplätze u.a. für Haus-

sperlinge sind u.a. Gebäudeverkleidungen, Dachkästen und Rollladenkästen. 

Aufgrund erheblicher Vorbelastungen durch den Betrieb vorhandener Industrie- und 

Gewerbeanlagen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Ar-

tenpotenzial um störungsunempfindliche und weit verbreitete Arten handeln dürfte. 

Brutplätze von Rauch- oder Mehlschwalben werden im näheren Umfeld des Geltungs-

bereiches nicht vermutet. Es wurden keine Nester der Arten an vorhandenen Gebäu-

den gesichtet, außerdem fehlen landwirtschaftlich genutzte Gebäude, Stallungen oder 

Strukturen. 

Im Rahmen der Habitatpotenzialanalyse wird ein Vorkommen der Feldlerche auf vor-

handener Ackerfläche im Geltungsbereich der 1. Änderung ausgeschlossen, da diese 

sehr kleinräumig ist und in allen Richtungen von hohen sichtbegrenzenden Strukturen 

(Gehölze, Gebäude) umgrenzt wird. Da Feldlerchen gegenüber optischen Störungen 

und sichtbegrenzenden Strukturen empfindlich reagieren und in der Regel große Ab-

stände zu vertikalen Strukturen einhalten, ist die Ackerfläche für die Feldlerche nicht 

geeignet. 



Stadt Markranstädt   

B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Grünordnungsplan  
 

 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 17 von 47 
 

Der Fasan als Bodenbrüter kann im Untersuchungsgebiet nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden, da von der Art benötigte Deckung in Form von Gehölzstrukturen und 

Hochstaudenfluren sowie Offenlandflächen zur Nahrungsaufnahme vorhanden sind. 

Die Art gehört in Sachsen jedoch zu den häufig vorkommenden Vogelarten ohne her-

vorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung (gemäß den Arbeitshilfen für arten-

schutzrechtliche Bewertungen in Sachsen veröffentlicht vom Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie unter http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/ 

20403.htm, letzter Zugriff: 24.01.2014). Da ein potenzielles Vorkommen der Art im 

Untersuchungsgebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine Bewer-

tung aus Artenschutzsicht im Kapitel 5.2.2. 

 

2.6 Landschaftsbild 

Im Bundesnaturschutzgesetz ist die dauerhafte Sicherung von Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft als Grundsatz festge-

schrieben (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

Großräumig gesehen bestimmen eutrophierte, mäßig feuchte Großschlagbedingungen 

mit monotoner Fruchtfolge das Landschaftsbild. Das Untersuchungsgebiet selbst be-

sitzt aufgrund seiner Ortsrandlage und der einerseits vorhandenen Bebauung (Wohn-

bebauung, Gewerbeanlagen) und der andererseits vorhandenen Intensivlandwirtschaft 

eine relativ hohe Nutzungsvielfalt. Der unmittelbare Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ in Markranstädt ist von gewerblicher 

Bebauung, versiegelten Stellplätzen und kleinflächigen stark anthropogen überprägten 

Grünflächen (überwiegend Scherrasen, wenig junger Gehölzanteil) geprägt. 

Dominierende Landschaftselemente im bzw. im direkt angrenzenden Untersuchungs-

gebiet sind die Laubbaumallee entlang der Umgehungsstraße (noch relativ junger 

Baumbestand nördlich des Geltungsbereiches) sowie die Gehölzbestände entlang des 

Geh-/Radweges (Weidengebüsch innerhalb des Geltungsbereiches, parkähnlicher 

Altbaumbestand südlich des Geltungsbereiches). Insbesondere der südliche 

Gehölzbestand wirkt aufgrund seiner Ausdehnung und seines Alters blickbegrenzend. 

Die straßenbegleitende Allee nördlich des Geltungsbereiches lässt aufgrund weiter 

Pflanzabstände und noch geringer Kronendichte Blickbeziehungen zur weiten und 

ebenen Ackerlandschaft und nördlich angrenzenden Gewerbenutzung zu. Westlich des 
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Untersuchungsgebietes sind strukturreiche Wohngärten mit Obst- und Ziergehölzen 

einsehbar. Landschaftsprägende Kuppen, Höhenlagen oder Hanglagen sind aus dem 

Geltungsbereich nicht erkennbar.  

Die Eigenart des umgebenden Landschaftsraumes besteht in einer natürlich gewach-

senen Siedlungs- und Gewerbestruktur mit kleinstädtischem Charakter inmitten einer 

sich anschließenden intensiven Agrarlandschaft, an deren Randstruktur sich in den 

letzten Jahren ruderale und Feldgehölzflächen aufgrund von Nutzungsaufgabe und 

Umstrukturierung entwickelt haben. 

Vorbelastungen 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandene und daran angrenzende Gewerbebebauung 

sowie die angrenzenden stark befahrenen Ortsdurchfahrtsstraße sind anthropogene 

Störreize die das Landschaftsbild bereits stark negativ beeinflussen. 

Der im Geltungsbereich vorhandene Gehölzbestand kann aufgrund seines erst gerin-

gen Alters noch keine wesentliche Auflockerung des Landschaftsbildes erzielen. 

 

 

2.7 Schutzgebiete 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht innerhalb bzw. 

angrenzend an Schutzgebiete gemäß den §§ 13 – 19 SächsNatSchG. 

Außerdem befindet sich der Geltungsbereich nicht in einem bzw. angrenzend zu einem 

NATURA 2000 Gebiet gemäß § 22 SächsNatSchG. 

Es befindet sich kein Trinkwasserschutzgebiet im Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes.  
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3 Naturschutzfachliche Konfliktanalyse 

3.1 Beschreibung des Planvorhabens 

Im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ in 

Markranstädt ist die Ausweisung von eingeschränkten Gewerbegebieten, Verkehrs- 

und Grünflächen vorgesehen. Die Größe des Geltungsbereiches der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes beträgt 2,82 ha.  

Die eingeschränkten Gewerbegebiete befinden sich angrenzend an die Planstraße 1 

und dienen der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

Zulässige Nutzungen sind Geschäfts-, Büro-, und Verwaltungsgebäude. Unzulässige 

Nutzungen gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes im GEe 1 sind 1. Tankstellen 

und 2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes. Im GEe 2 sind 1. Tankstellen, 2. Gartenbaubetriebe, 3. Ver-

gnügungsstätten und 4. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes unzulässig. Pkt. 2 und 4 gelten nicht für Ver-

kaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbebetrieben, die sich ganz 

oder teilweise an den Endverbraucher richten („Werksverkauf“), wenn  

a) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zu der Produktion, der Ver- 

und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleitungen einer im 

räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans oder in dessen unmittelbarem 

Umfeld befindlichen Betriebsstätte stehen und  

b) die Größe der dem Verkauf der Sortimente nach Absatz a) dienenden Fläche (Ver-

kaufsfläche) max. 10% der Geschossfläche der zugehörigen Betriebsstätte, jedoch 

max. 800 m²  nicht überschreitet.  

Die Grundflächenzahl (GRZ) für das GEe 1 wird auf 0,6 und für das GEe 2 auf 0,4 

festgelegt. Damit dürfen die Baugebiete innerhalb der Baugrenzen bis zu 60 % bzw. 

bis zu 40 % ihrer Grundfläche vollversiegelt werden.  

Die Verkehrsflächen im Geltungsbereich der 1. Änderung nehmen 2.670 m² ein. Zu 

den Verkehrsflächen gehören die Planstraße 2 (Marie-Curie-Straße) sowie ein Rad- 

und Fußweg im südlichen Geltungsbereich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ver-

kehrsflächen aus den vollversiegelten Asphaltflächen (anteilig 2.105 m²) und dem 

Straßenbegleitgrün (anteilig 565 m²) besteht. Die Planstraße 2 wird als Straßenver-

kehrsfläche gewidmet. Die gesamte südliche in West-Ost-Richtung verlaufende Ver-

kehrsfläche wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – hier Rad- und 
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Fußweg - gewidmet. Eine Durchfahrt für Versorgungsfahrzeuge zwischen der Nord-

straße und Marie-Curie-Straße (Planstraße 2) wird zusätzlich zulässig sein. 

Die Flächen außerhalb der Baugrenzen sind mit einer Anpflanzung von Bäumen und 

Sträuchern bzw. durch die Anlage von Straßenbegleitgrün zu begrünen. Eine Detaillier-

te Beschreibung der Begrünung erfolgt im Anhang A – Grünordnerische Festsetzun-

gen. 

Nachfolgende Übersicht listet die vorhandenen und geplanten Versiegelungsflächen 

auf. Daraus werden die anrechenbaren Neuversiegelungen, die sich durch die Umset-

zung der 1. Änderung des Bebauungsplanes voraussichtlich ergeben werden ersicht-

lich. Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO ist in beiden GEe 

zulässig. Die vorhandene Versiegelung ergibt sich aus dem rechtskräftigen Be-

bauungsplan „Gewerbegebiet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) (vgl. Kap. 1.3). 

Tab. 4: Ermittlung der anrechenbaren Neuversiegelung i.R.d. Umsetzung der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes 

Maß der baulichen  
Nutzung 

rechtskräftige Bauflä-
chen 

geplante Bauflächen Differenz 

(Spalte 2 – 3) 

Mischgebiet (MI) 1 eingeschränktes  
Gewerbegebiet (GEe) 1  

Grundflächenzahl 0,6 0,6 0 

Überschreitung 
gem. § 19 Abs. 4 
Nr. 3 BauNVO 

50 % der GRZ 50 % der GRZ 0 

max. mögliche Ver-
siegelung  

80 % 80 % 0 

 Mischgebiet (MI) 2 eingeschränktes  
Gewerbegebiet (GEe) 2 

 

Grundflächenzahl 0,4 0,4 0 

Überschreitung 
gem. § 19 Abs. 4 
Nr. 3 BauNVO 

50 % der GRZ 50 % der GRZ 0 

max. mögliche Ver-
siegelung  

60 % 60 % 0 

 

Mit der Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ 

ergibt sich keine maximale anrechenbare Neuversiegelung. 

 

3.2 Eingriffe in Bodenfunktion 

Baubedingt sind über bereits im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplans hinaus-

gehende Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden keine Konflikte zu erwarten. 
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Eine Vergrößerung der Versiegelungsflächen findet mit Umsetzung der Festsetzungen 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht statt (vgl. Kap. 3.1). Weitere Beeinträchti-

gungen der Bodenfunktionen sind nicht zu erwarten.  

Anlagebedingt ist im vorliegenden Fall nicht mit einer anrechenbaren Erhöhung des 

Versiegelungsgrades zu rechnen. Die maximal möglichen Versiegelungsflächen (GRZ) 

auf den Bauflächen und die Größe der Verkehrsflächen werden sich im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan 

nicht erhöhen (vgl. Kap. 3.1). Auch wenn zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht alle 

baulichen Anlagen tatsächlich umgesetzt sind, so sind sie aktuell bereits baurechtlich 

zulässig und im Rahmen der Grünordnungsplanung zum Bebauungsplan „Gewerbege-

biet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) vollständig bilanziert und kompensiert worden. 

Betriebsbedingt ist nicht mit einer Beeinträchtigung der Bodenfunktion zu rechnen. Jeg-

liche Nutzungen die zu einer Beeinträchtigung von Boden führen könnten, wie bspw. 

Tankstellen, sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes ausgeschlossen. 

 

3.3 Eingriffe in die wasserhaushaltliche Funktion 

Baubedingt sind über bereits im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplans hinaus-

gehende Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser keine Konflikte zu erwarten. 

Eine Vergrößerung der Versiegelungsflächen findet mit Umsetzung der Festsetzungen 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht statt (vgl. Kap. 3.1), so dass auch indirekt 

keine weiteren Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten sind. Weite-

re Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sind nicht zu erwarten. 

Anlagebedingt sind keine Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes absehbar, da es 

nicht zu einer Erhöhung der anrechenbaren Versiegelungsflächen kommt (vgl. Kap. 

3.2).  

Betriebsbedingt ist nicht mit einer Beeinträchtigung der wasserhaushaltlichen Funktion 

zu rechnen. 
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3.4 Eingriffe in Tierlebensräume und Biotope 

3.4.1 Eingriffe in Biotope 

Während der Bauphase sind temporäre Lärm-, Staub- und Abgasemissionen durch 

Baumaschinen, Baumaßnahmen und Baustellenverkehr zu erwarten. Diese Beein-

trächtigungen sind auf die Dauer der Bauphase begrenzt. Aufgrund vorhandener Ver-

kehrsbelastungen und dem Betrieb vorhandener Gewerbebetriebe im Untersuchungs-

gebiet kann der Konflikt vernachlässigt werden. 

Baubedingt besteht die potenzielle Gefahr der mechanischen Beeinträchtigung von 

Gehölzen im Stamm- und Wurzelbereich. Da es sich um eine temporäre Beeinträchti-

gung handelt die zudem wirksam durch Schutzmaßnahmen (Einzelbaumschutz / 

Schutzzaun an flächigen Gehölzen, keine bauzeitlichen Lagerflächen / Baustellenein-

richtungen im Kronentraufbereich von Bäumen) vermieden werden kann, wird der Kon-

flikt als nicht erheblich und nicht nachhaltig bewertet.  

Anlagebedingt ist im vorliegenden Fall nicht mit einer anrechenbaren Erhöhung des 

Versiegelungsgrades zu rechnen. Die maximal möglichen Versiegelungsflächen (GRZ) 

auf den Bauflächen und die Größe der Verkehrsflächen werden sich im Rahmen der 

1. Änderung des Bebauungsplanes im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan 

nicht erhöhen (vgl. Kap. 3.2).  

Anlagebedingt muss mit dem Verlust von Einzelgehölzen bzw. Gehölzgruppen gerech-

net werden. Dabei handelt es sich um 6 Bäume und um einen Strauch (gemäß Anhang 

D Gehölzkataster; Nr. 127 – 131, 136, 142). Da im Geltungsbereich der 1. Änderung 3 

Bäume und eine rd. 250 m² große naturnahe Hecke aus einheimischen Gehölzen er-

halten werden können, die jedoch i.R.d. Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zum rechts-

kräftigen Bebauungsplan (in Kraft seit 21.08.2004) bereits als Verlust bilanziert wurden, 

kann der Konflikt relativiert und als nicht erheblich angesehen werden. 

Betriebsbedingt sind keine Störungen auf das Schutzgut Pflanzen und Biotope zu er-

warten.  
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3.4.2 Eingriffe in Tierlebensräume 

Baubedingt sind temporäre Störungen durch Lärm-, Staub- und Abgasemissionen auf 

Grund von Bautätigkeit, Baumaschinen und Baustellenverkehr zu erwarten. Der Gel-

tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes bietet insbesondere weit verbrei-

teten und störungsunempfindlichen Vogel- und potenziell Fledermausarten Lebens-

raum, die häufig unter anderem im besiedelten Bereich und in Gärten vorkommen. 

Unter Berücksichtigung der kurzen Dauer der Bautätigkeiten, der Vorbelastungen (Ver-

kehrsbelastungen, Gewerbebetrieb) und anthropogenen Überprägung des Untersu-

chungsgebietes werden die Beeinträchtigungen als nicht erheblich und nicht nachhaltig 

eingeschätzt. 

Anlagebedingt muss mit dem Verlust von Einzelgehölzen bzw. Gehölzgruppen gerech-

net werden. Dabei handelt es sich um 6 Bäume und um einen Strauch (gemäß Anhang 

D Gehölzkataster; Nr. 127 – 131, 136, 142). Die Beseitigung der Gehölze hat gemäß 

§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG unbedingt vor Baubeginn im Zeitraum zwischen 01. Okto-

ber bis 28. Februar zu erfolgen. Die im Untersuchungsgebiet (potenziell) anzutreffen-

den Arten stellen keine besonderen Ansprüche hinsichtlich des Revierplatzes. Im 

räumlichen Zusammenhang sind ausreichend Gehölze vorhanden, die ebenfalls als 

Revierstandort für die o.g. Arten geeignet sind. In diese können die Arten während der 

Bauzeit ausweichen. Damit kann eine Nutzung der Gehölze als Brutlebensraum wäh-

rend der Bauzeit ausgeschlossen werden.  

Bei den zu rodenden Gehölzen handelt es sich nicht um Höhlenbäume, so dass anla-

gebedingte Beeinträchtigungen auf Fledermausarten ausgeschlossen werden können. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Lebensräume durch Lärm können aufgrund 

des ohnehin anthropogen überprägten Siedlungsbereiches (Vorkommen von störungs-

unempfindlichen Arten) und der Planung eingeschränkter Gewerbegebiete, die der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören ausge-

schlossen werden.  

Mit dem Betrieb von eingeschränkten Gewerbegebieten im Bereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes ist davon auszugehen, dass eine Beleuchtung der Erschlie-

ßungsstraße und der baulichen Anlagen in den Abend- und Nachstunden erfolgt. Dies 

kann negative Auswirkungen auf nachtaktive Insekten und insektenfressende Arten, 

wie Fledermäuse haben. Dementsprechend sind zur Vermeidung erheblicher und 

nachhaltiger Beeinträchtigungen auf nachtaktive Lebewesen Leuchtmittel mit insekten-
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verträglicher Ausstattung und geringem UV-Anteil, geschlossenen Leuchtkörpern mit 

geringer Oberflächentemperatur sowie geringer Lichtverschmutzung durch niedrige 

Leuchtkörperhöhe und konzentrierte Lichtlenkung (z.B. Natriumdampf-

Hochdrucklampen oder LED mit – nach Herstellerangaben – nachweislich geringem 

UV-Anteil) zu verwenden. 

Eine detaillierte Betrachtung der Betroffenheit der Fauna durch die Umsetzung der 

1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Be-

trachtung (siehe Kap. 5) unter Einbeziehung der Bestandsdatenabfrage und 

Habitatpotenzialanalyse. 

 

3.5 Eingriffe in die Klimafunktion 

Baubedingt sind geringe Beeinträchtigungen durch Staub- und Abgasemissionen von 

Baumaschinen und Baustellenverkehr zu erwarten. Diese Beeinträchtigungen sind 

temporär und werden aufgrund der Vorbelastungen (Gewerbebetrieb, Verkehr) als 

nicht erheblich und nicht nachhaltig eingeschätzt. 

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um einen anthropogen überprägten 

Siedlungsbereich mit hohen Versiegelungsraten. Da anlagebedingt nicht mit einer Er-

höhung der anrechenbaren Versiegelungsrate (vgl. Kap. 3.2) und nicht mit wesentli-

chen Gehölzverlusten, die klimatische Auswirkungen besitzen, zu rechnen ist, wird 

nicht von einer Verminderung der Luftqualität und Einschränkung der Ausgleichsfunkti-

on ausgegangen. 

Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten. 

 

3.6 Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild/ Erholungsfunktion 

Baubedingt ergeben sich für die Dauer der Bauphase zeitlich begrenzte Einschränkun-

gen durch Lärm und Stäub, so dass mit einer temporären Einschränkung der Erho-

lungsfunktion zu rechnen ist. Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen (verkehrs- 

und nutzungsbedingte Emissionen) wird der Konflikt als nicht erheblich und nicht nach-

haltig eingeschätzt. 
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Anlagebedingt ist nicht von einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Er-

holungsfunktion auszugehen, da das Untersuchungsgebiet bereits bebaut und stark 

überprägt ist. 

Aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastungen und der relativ großen Entfernung 

zu Erholungsgebieten sind betriebsbedingt Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild 

und die Erholungsfunktion nicht zu erwarten.  

 

3.7 Zusammenfassung der projektbedingten Konflikte 

Die Umsetzung des Vorhabens führt zu folgenden projektbedingten Hauptkonflikten: 

 technische Überprägung der westlichen Baugebiete durch die Planung von ein-

geschränkten Gewerbegebieten anstelle von Mischgebieten 
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4 Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

4.1 Methodik, Konzept und Ziele des landschaftspflegerischen Ausgleichs-

konzeptes 

Die Eingriffsregelung ist einer strikt einzuhaltenden Abfolge der materiellen Gebote 

vorzunehmen. Eingriffe im Sinne § 14 Abs. 1 BNatSchG …“sind Veränderungen der 

Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bo-

denschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträch-

tigen können.“ 

Vermeidungsgebot 

Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG ist dem Vermeidungsgrundsatz Priorität einzuräumen. 

Eingriffe sind gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG unzulässig, wenn vermeidbare erhebliche 

oder nachhaltige Beeinträchtigungen nicht unterlassen werden.  

Kompensationsgebot 

Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beein-

trächtigungen innerhalb einer angemessenen Frist durch Maßnahmen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-

zen (Ersatzmaßnahmen).  

Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio-

nen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Land-

schaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.  

Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind 

und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.  

Ersatzzahlung 

Verbleiben auch bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft, so hat der Verur-

sacher eines Eingriffes gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG eine Ausgleichabgabe zu ent-

richten. Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, für die 

nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht. 
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Gemäß § 10 Abs. 4 SächsNatSchG soll die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere 

des Eingriffs, dem Wert oder dem Vorteil für den Verursacher sowie nach der wirt-

schaftlichen Zumutbarkeit bemessen werden. Die Ersatzzahlung wird an den Natur-

schutzfonds entrichtet. Festlegungen zur Bemessung und Verwendung der Ersatzzah-

lung sowie zum Verfahren ihrer Erhebung bestimmt das Staatsministerium für Umwelt 

und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und 

dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch eine Rechtsverord-

nung. 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach dem SächsNatSchG orientiert sich an 

der „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat 

Sachsen“ (2009). Die Ermittlung des Umfangs der erforderlichen Kompensationsmaß-

nahmen basiert auf der durch Beeinträchtigungen verursachten Wertminderung. Der 

Kompensationsbedarf entspricht einem Wert, der sich aus die Summe der Wertminde-

rung der Einzelfläche errechnet. Demzufolge orientieren sich die Maßnahmen in Wert 

und Umfang an den auszugleichenden Werten und Funktionen. Nach Durchführung 

einer Ausgleichsmaßnahme muss sich der Wert einer Fläche signifikant verbessern. 

 

4.2 Maß und Umfang des Funktionsausgleiches 

Zur Umsetzung der beschriebenen landschaftspflegerischen Ziele sind neben den in 

nachfolgender Zusammenstellung aufgeführten Vermeidungs-, Schutz-, Minderungs- 

und Gestaltungsmaßnahmen keine zusätzlichen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen 

erforderlich.  

Mit der Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind keine zusätzli-

chen Funktionsverluste absehbar. 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist dem Anhang B zu entnehmen. Aus der Bilan-

zierung ist ein geringer Kompensationsüberschuss in Höhe von 14.081 Wert-

punkten erkennbar. Mit dem Vorhaben sind Gehölzverluste von 6 Einzelbäumen und 

einem Strauch verbunden. Die Verluste sind jedoch mit der Erhaltung von 3 Bäumen 

und einer rd. 250 m² große naturnahe Hecke aus einheimischen Gehölzen, die bereits 

i.R.d. Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zum rechtskräftigen Bebauungsplan (in Kraft 

seit 21.08.2004) als Verlust bilanziert wurden, kompensiert werden. 
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Die Maßnahmen, die zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation des Eingriffes 

dienen sollen, werden im folgenden Kapitel vorgestellt.  

 

4.3 Maßnahmen 

4.3.1 Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 

4.3.1.1 Vermeidungs-, Schutz- und Minderungsmaßnahmen 

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei 

der Aufstellung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-

rücksichtigen. Im Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG die 

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zu beurteilen und durch geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich zu entwickeln.  

Die einzelnen Maßnahmen der Vermeidung, des Schutzes und der Minderung, welche 

zusätzlich zu den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplan erforderlich 

sind, werden im Folgenden benannt: 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, eine 

Beseitigung von Gehölzbeständen darf ausschließlich im Zeitraum vom 01. Ok-

tober bis 28. Februar durchgeführt werden 

 Zum Schutz nachtaktiver Lebewesen sind für Beleuchtungsanlagen in den Bau-

gebieten und entlang von Verkehrsflächen Leuchtmittel mit insektenverträglicher 

Ausstattung und nachfolgend genannten Eigenschaften zu verwenden: 

- Geringer UV-Anteil, 

- Geschlossene Leuchtkörper mit geringer Oberflächentemperatur, 

- Geringe Lichtverschmutzung durch niedrige Leuchtkörperhöhe und konzen-

trierte Lichtlenkung (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED mit – 

nach Herstellerangaben – nachweislich geringem UV-Anteil) 

 

Nachfolgend werden die Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen be-

nannt, welche bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan vom 21.08.2004 festgesetzt 

wurden: 
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Boden/Altlasten und Wasser 

 Flächenhafte Beschränkung von Lagerplätzen und Baustelleneinrichtungen und 

Verwendung vegetationsloser, (teil-)versiegelter Flächen und Flächen die ohne-

hin überbaut werden sollen. Im Traufbereich von Bäumen sind keine Lagerflä-

chen oder Betriebseinrichtungen zugelassen. Baubedingte Flächeninanspruch-

nahmen sind zurückzubauen. 

 Der Grad der Versiegelung ist auf das unabdingbare Minimum zu beschränken. 

 Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden sowie in das Grund- und 

Oberflächenwasser ist ein fachgerechter Umgang mit Kraft- und Schmierstoffen 

unabdingbar. 

 Bei erforderlichem Bodenaushub ist der fruchtbare Oberboden abzutragen und 

ordnungsgemäß entsprechend DIN 18300 und 18915 auf Bodenmieten zwi-

schen zu lagern. Anschließend ist er auf für Vegetationsflächen vorgesehenen 

Standorten wieder einzusetzen.  

 Sollten sich im Zuge der Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf altlas-

tenrelevante Sachverhalte ergeben, sind nach SächsABG die zuständigen Be-

hörden zu informieren und gemäß BBodSchG Maßnahmen zur Schadensab-

wehr durch Grundstückseigentümer und Inhaber zu ergreifen.  

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

 Schutz zu erhaltender Bäume und sonstiger Gehölzstrukturen entsprechend der 

DIN 18920 und RAS-LP 4 während der Durchführung der Baumaßnahme durch 

die Verwendung von Einzelbaumschutz bzw. Schutzzäunen 

Archäologie 

 Vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch das Landesamt 

für Archäologie im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabun-

gen durchgeführt werden. Archäologische Funde und Befunde sind sachge-

recht zu bergen und zu dokumentieren. Erdarbeiten bedürfen gemäß 

§ 14 SächsDSchG der Genehmigungspflicht. Die Auflagen des Landesamtes 

für Archäologie vom 14.04.2014 sind zu berücksichtigen. Diese lauten folgen-

dermaßen: „Vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten muss im von Bau-

tätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie eine archäolo-

gische Grabung [1] durchgeführt werden. Diese besteht in der Flächenplanie-
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rung, d.h. Abtragung des Oberbodens mittels eines exakt arbeitenden Großge-

rätes (Hydraulikbagger mit Böschungshobel). Zur Überwachung der Flächenab-

tragung muss ein Facharchäologe unserer Behörde ständig zugegen sein. Auf-

tretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumen-

tieren; Bauverzögerungen sind dadurch nicht auszuschließen. Der Termin für 

Grabung [1] ist mit dem Landesamt für Archäologie im Rahmen einer Vereinba-

rung abzustimmen. Das Ergebnis der Grabung [1] kann weitere archäologische 

Untersuchungen (Grabung [2]) erforderlich machen. Für die Grabungen ist zwi-

schen dem Bauherren und dem Landesamt für Archäologie eine Vereinbarung 

abzuschließen, die den Zeit- und Kostenrahmen benennt. 

 

4.3.1.2 Gestaltungsmaßnahmen 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind keine zusätzlichen Gestal-

tungsmaßnahmen vorgesehen. 

 

4.3.1.3 Kompensationsmaßnahmen 

4.3.1.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 

Es sind keine Ausgleichsmaßnahmen innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes erforderlich. 

 

4.3.1.3.2 Ersatzmaßnahmen 

Es sind keine Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-

planes erforderlich. 

 

4.3.1.4 Bepflanzungsgrundsätze für das Grünsystem 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes ergeben sich keine zusätzlichen 

Bepflanzungsgrundsätze für das Grünsystem, die über die Festsetzungen des Be-

bauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) hinausgehen. 
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4.3.1.5 Private Grünflächen 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes ergeben sich keine zusätzlichen 

Planungen privater Grünflächen, die über die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

„Gewerbegebiet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) hinausgehen. 

 

4.3.1.6 Öffentliche Grünflächen  

Es sind keine öffentlichen Grünflächen durch das Vorhaben berührt. 

 

4.3.2 Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Mit der Umsetzung der geplanten Schutz-, Vermeidungs-, Verminderungs- und Gestal-

tungsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes besteht 

kein zusätzlicher Kompensationsbedarf i.R.d. 1. Änderung. Somit sind keine weiteren 

Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes erforderlich. 

 

4.3.3 Gesamtbewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie land-

schaftspflegerischen Kompensationsmaßnahmen 

Die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ ver-

ursacht keine erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft. Die 1. Änderung des Be-

bauungsplanes besteht im Wesentlichen aus der Änderung der Art der baulichen Nut-

zung der ursprünglich geplanten Mischgebiete in eingeschränkte Gewerbegebiete so-

wie aus der Lageanpassung der Planstraße 2, welche eine Verkleinerung der Bauge-

bietsfläche und Vergrößerung der Grünflächen nach sich zieht. Beeinträchtigungen 

werden durch die textlichen Festsetzungen wie auch durch die Festsetzungen durch 

Planzeichen bereits auf das unumgängliche Maß vermindert (Vermeidungsgebot der 

Naturschutzgesetzgebung).  

Gestaltungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen als unmittelbar in den Bebauungsplan inte-

grierte landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen (Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes) werden über die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

(in Kraft seit 21.08.2004) hinaus nicht erforderlich.  
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Nach Umsetzung der Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verbleibt 

ein Kompensationswertüberschuss von 14.081 Wertpunkten (vgl. Anhang B Eingriffs-

Ausgleichsbilanzierung gemäß „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzie-

rung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“ (SMUL 2009)). 
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5 Spezielle artenschutzrechtliche Betrachtung 

Gegenstand des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist es, die artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (vgl. Kap. 1.4.3) 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der 

FFH-RL, Europäische Vogelarten entsprechend Art. 1 EU-VS-RL), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen. Darüber hinaus ist beim 

Vorliegen von Verboten zu prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 

eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 

National besonders geschützte Arten, die nicht unter die Vorgabe der FFH-RL oder 

EU-VS-RL fallen, finden im Rahmen des Gutachtens zur Eingriffsregelung (hier Grün-

ordnungsplan) indirekt (über die Biotoptypen) Berücksichtigung. 

 

5.1 Bestandssituation und Habitatpotentialanalyse 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung sind aktuell bereits zwei Gewerbebetriebe ein-

schließlich anthropogen überprägter Grünflächen (Scherrasen, Zierstrauchpflanzun-

gen), Gehölzstrukturen in Form von Baumgruppen, Einzelbäumen und Gebüschen 

vorhanden. Außerdem befinden sich im Bereich geplanter eingeschränkter Gewerbe-

gebietsflächen aktuell noch unbebaute Intensivackerflächen. Angrenzend an den Gel-

tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich weitere Gewerbe-

betriebe (Osten), noch unbebaute Ackerflächen (Osten), ein ausgedehnter Altbaumbe-

stand im Bereich eines Hausgartens (Süden) sowie Wohnbebauung einschließlich 

kleinerer Hausgärten (Westen). 

Generell können im Untersuchungsgebiet vor allem weit verbreitete und häufig vor-

kommende Arten vorkommen, die i.d.R. wenig störempfindlich sind. Dies kann vor al-

lem auf die Vorbelastungen in Form von Wohnsiedlungen, verschiedene Gewerbebe-

triebe, mehreren zum Teil stark befahrene Straßen und der damit verbundenen Versie-

gelungen, Lärm- und Staubbelastungen sowie visuellen Störreizen zurückgeführt wer-

den. 

 



Stadt Markranstädt   

B - Plan „Gewerbegebiet NO“ Markranstädt – 1. Änderung_Satzungsausfertigung 

Grünordnungsplan  
 

 

Planungsbüro: K 
&

 H Projekt-Nr.: 00881-1 Stand: 21.12.2018 Seite 34 von 47 
 

5.1.1 Fledermäuse 

Ein Vorkommen von Fledermäusen kann nicht ausgeschlossen werden. Beispielsweise 

an Gebäuden im Bereich der Attika, Fassadenverkleidungen o.ä. sowie in potenziell 

vorhandenen Höhlenbäumen der Hausgärten oder Altbaumbestände außerhalb des 

Geltungsbereiches können potenziell Fledermausquartiere vorhanden sein. 

Die im Umfeld des Geltungsbereiches potenziell vorkommenden Fledermausarten ge-

hören zu den nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten. Demnach 

ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich. 

 

5.1.2 Europäische Vogelarten 

Vorhandene Gehölzbestände im Geltungsbereich bieten insbesondere weit verbreite-

ten hecken-, baum- und gebüschbrütenden Vogelarten (bspw. Amsel, Zilp-Zalp) Le-

bensraum, die häufig unter anderem in Gärten vorkommen. Höhlenbäume wurden 

i.R.d. Ortsbegehung und Aktualisierung des Baumkatasters im Geltungsbereich der 1. 

Änderung nicht festgestellt. Dennoch kann das Vorkommen weit verbreiteter höhlen-

brütender Vogelarten in den vorhandenen Gebäuden innerhalb und außerhalb des 

Geltungsbereiches nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Brutplätze u.a. für Haus-

sperlinge sind u.a. Gebäudeverkleidungen, Dachkästen, Rollladenkästen sein. 

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass vorhandene Gebäude oder Ne-

bengelasse im bzw. angrenzend an den Geltungsbereich der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Brutplätze für nischen- bzw. gebäudebewohnende Vogelarten bieten. 

Aufgrund erheblicher Vorbelastungen durch den Betrieb vorhandener Industrie- und 

Gewerbeanlagen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Ar-

tenpotenzial um störungsunempfindliche und weit verbreitete Arten handeln dürfte. 

Brutplätze von Rauch- oder Mehlschwalben werden im näheren Umfeld des Geltungs-

bereiches nicht vermutet. Es wurden keine Nester der Arten an vorhandenen Gebäu-

den gesichtet, außerdem fehlen landwirtschaftlich genutzte Gebäude, Stallungen oder 

Strukturen. 

Im Rahmen der Habitatpotenzialanalyse wird ein Vorkommen der Feldlerche auf vor-

handener Ackerfläche im Geltungsbereich der 1. Änderung ausgeschlossen, da diese 

sehr kleinräumig ist und in allen Richtungen von hohen sichtbegrenzenden Strukturen 

(Gehölze, Gebäude) umgrenzt wird. Da Feldlerchen gegenüber optischen Störungen 
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und sichtbegrenzenden Strukturen empfindlich reagieren und in der Regel große Ab-

stände zu vertikalen Strukturen einhalten, ist die Ackerfläche für die Feldlerche nicht 

geeignet. 

Der Fasan als Bodenbrüter kann im Untersuchungsgebiet nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden, da von der Art benötigte Deckung in Form von Gehölzstrukturen und 

Hochstaudenfluren sowie Offenlandflächen zur Nahrungsaufnahme vorhanden sind. 

Die Art gehört in Sachsen jedoch zu den häufig vorkommenden Vogelarten ohne her-

vorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung (gemäß den Arbeitshilfen für arten-

schutzrechtliche Bewertungen in Sachsen veröffentlicht vom Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie unter http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/ 

20403.htm, letzter Zugriff: 24.01.2014). Da ein potenzielles Vorkommen der Art im 

Untersuchungsgebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine Bewer-

tung aus Artenschutzsicht im Kapitel 5.2.2. 

 

5.1.3 Wirbellose 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgte eine Bestandsdatenabfra-

ge bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig. Die Ergebnisse der 

Datenabfrage werden nachfolgend aufgeführt.  

Tab. 5:  Artdaten lt. MultibaseCS-Artdatenbank des Landkreises Leipzig für das Unter-
suchungsgebiet des Bebauungsplanes (Stand Dezember 2013) 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Rote Liste Sachsen / BRD BNatSchG 

Becher-Azurjungfer  Enallagma cyathigerum - / - - 

Große Königslibelle Anax imperator - / - - 

Große Pechlibelle Ischnura elegans - / - - 

Kleines Granatauge Erythromma viridulum - / - - 

 

Bei den o.g. Libellenarten, welche in der MultibaseCS-Datenbank im Untersuchungs-

gebiet (Geltungsbereich zzgl. 200 m Umkreis) gelistet wurden, handelt es sich um weit 

verbreitete und häufig vorkommende Arten. Die Libellen sind bezüglich des Lebens-

raumes wenig anspruchsvoll und besiedeln kleinere bis mittelgroße stehende Gewäs-

ser, z.T. auch Fließgewässer. Sie nutzen junge Gewässer (Baggerseen u.ä.) ebenso 

wie etablierte Gewässer als Lebensraum. Im Untersuchungsgebiet sind lediglich au-

ßerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Gewässer vor-
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handen, die für eine Besiedlung der genannten Libellenarten in Frage kommen. Dabei 

handelt es sich um anthropogen entstandene Abgrabungsgewässer südöstlich des 

Geltungsbereiches (zwischen Bahntrasse und B87) und ein Regenrückhaltebecken im 

Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes (Bereich GI – Markranstädter Hydraulik 

GmbH). Erwähnenswert ist außerdem, dass sich der Kulkwitzer See, ein ausgedehntes 

geflutetes Tagebaurestloch, rd. 700 m östlich des Geltungsbereiches befindet. 

Da es sich bei den o.g. Arten nicht um streng geschützte Arten nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie handelt, ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung entbehrlich. 

 

Ein weiteres Vorkommen artenschutzrelevanter Tier- und Pflanzenarten des An-

hangs IV der Europäischen Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-RL) ist nicht bekannt 

und aufgrund der Nutzungsstrukturen, Biotopausstattung sowie Vorbelastungen nicht 

anzunehmen. 

 

5.2 Darlegung der Betroffenheit der Arten und Prüfung der Verbotstatbe-

stände 

Im Folgenden werden die Betroffenheit der Arten und die Einschlägigkeit von Verbots-

tatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG geprüft. Bei Vorliegen von 

Verbotstatbeständen sind die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen ge-

mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. 

Grundlage für die Abschätzung der Betroffenheit ist die Überlagerung der hinsichtlich 

ihrer Empfindlichkeit beurteilten Artenvorkommen und Lebensstätten mit den bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens (siehe Kap. 4.2). 

 

5.2.1 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Tötungsverbot gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Im Zuge der Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden keine po-

tenziellen Quartiere von Fledermausarten beeinträchtigt, die zu einer Tötung von Tie-

ren führen können. Potenzielle Quartiere an Höhlenbäumen befinden sich nicht inner-

halb des Geltungsbereiches und eine bauliche Veränderung / Beseitigung von Gebäu-

den mit potenziellen Quartieren findet nicht statt. Zudem kann davon ausgegangen 
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werden, dass die nachtaktiven Fledermäuse nicht von dem am Tage stattfindenden 

Baugeschehen gefährdet werden. 

Eine signifikante Zunahme des Tötungsrisikos kann daher ausgeschlossen werden. 

Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Baubedingte Störungen der nachtaktiven Tiere können durch die am Tage betriebene 

Baustelle ausgeschlossen werden. 

Erhebliche betriebsbedingte Störwirkungen während der Nahrungssuche durch zusätz-

liche Beleuchtung geplanter Gewerbebetriebe / Erschließungsanlagen kann durch die 

Verwendung ausgewählter Leuchtmittel (Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil, wie Nat-

riumdampf-Hochdrucklampen oder LED und geschlossene Leuchtkörper mit geringer 

Oberflächentemperatur) vermieden werden. 

Insgesamt wird eingeschätzt, dass durch die Umsetzung der Festsetzungen des Be-

bauungsplanes keine erheblichen Störungen für Fledermäuse zu erwarten sind.  

Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Quartieren kann ausgeschlossen werden, da 

im Rahmen der Umsetzung der Festsetzungen keine Gehölze mit Höhlen (potenzielle 

Fledermausquartiere) beseitigt werden und keine Veränderung oder Beseitigung von 

Gebäuden mit potenziellen Fledermausquartieren zu erwarten sind. 

Aufgrund der Kleinflächigkeit des Eingriffsbereiches kommt es anlagebedingt zur mini-

malen Verkleinerung von Nahrungshabitaten durch Überbauung. Betroffene Flächen 

stellen maximal kleinere Teilflächen von Nahrungshabitaten dar. Die von Überbauung 

betroffenen Flächen werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt und sind 

als artenarm und – daraus resultieren – auch als insektenarm einzustufen. Damit stel-

len diese Flächen derzeit keinen geeigneten Nahrungsraum dar. Der Verlust dieser 

Teilbereiche wirkt sich folglich nicht erheblich aus. Tatsächlich für die Jagd relevante 

Strukturen (Hecken, Baumreihen, Gewässer) befinden sich ohnehin außerhalb des 

Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes und bleiben damit erhalten.  

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt daher im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt.  
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5.2.2 Europäische Vogelarten 

Betroffene europäische Vogelarten sind grundsätzlich alle einer artenschutzrechtlichen 

Prüfung zu unterziehen. Vorkommende Vogelarten des Anhang I EU-VS-RL oder der 

Roten Listen Deutschland bzw. Sachsen sowie Arten mit speziellen artbezogenen 

Habitatansprüchen sind auf Artniveau zu behandeln. Nicht diesen Schutzkategorien 

zugeordnete Arten ohne besondere Habitatansprüche können in Artgruppen (z. B. 

Gebüschbrüter, Offenlandbrüter) zusammengefasst betrachtet werden. 

Das Untersuchungsgebiet hat Habitatpotential für Hecken- und Gebüschbrüter sowie 

Halbhöhlen- und Höhlenbrüter. Vögel dieser Artengruppen bauen ihre Nester typi-

scherweise in Hecken, Bäumen oder Gebüschen bzw. unter vorstehenden Rindenstü-

cken und in Höhlen unter anderem auch an Gebäuden. Sie sind im Naturraum häufig 

und weit verbreitet.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen dieser Arten ist gut. 

Tötungsverbot gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Eine Tötung von nischen-, höhlen oder halbhöhlenbrütender Vogelarten ist nicht zu 

erwarten, da im Geltungsbereich der 1. Änderung keine Höhlenbäume vorhanden sind. 

Eine bauliche Veränderung / Beseitigung vorhandener Gebäude ist mit Umsetzung der 

Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht zu erwarten.  

Da erforderliche Gehölzbeseitigungen ausschließlich vor Baubeginn im Zeitraum vom 

01. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden dürfen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG), 

kann eine Tötung von baum- und gebüschbrütenden Vogelarten verhindert werden. 

Das Tötungsverbot ist daher für europäische Vogelarten nicht einschlägig. 

Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Die im Untersuchungsgebiet zu erwartenden Vogelarten sind im Allgemeinen stö-

rungsunempfindlich, weit verbreitet und häufig vorkommend. Die Umsetzung des Be-

bauungsplanes kann zwar zur Brutzeit der o.g. Arten stattfinden, jedoch sind mit Bau-

beginn keine potenziellen Brutgehölze bzw. potenziellen Strukturen zur Deckung von 

Fasanen mehr vorhanden, da diese bereits außerhalb des Brutzeitraumes zu fällen 

sind (Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG – Ro-

dung von Gehölzen ausschließlich vom 01. Oktober bis 28. Februar). Somit ist ein 

Ausweichen in störungsärmere Bereiche noch vor Brutbeginn möglich. Bei einer An-

siedlung in Vorhabennähe nach Baubeginn kann davon ausgegangen werden, dass 
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die Störungen von den Arten toleriert werden können. Darüber hinaus kann eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der jeweiligen Populationen dieser weit ver-

breiteten und häufig vorkommenden Arten durch eine ggf. störungsbedingte Minderung 

des Bruterfolges einzelner Brutpaare ausgeschlossen werden. 

Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Im Untersuchungsgebiet werden lediglich Bäume und Sträucher ohne Höhlen beseitigt. 

Mit Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist ein Verlust von Gehölzen, 

welche verbreiteten gebüsch- und baumbrütenden Vogelarten als Revierstandort die-

nen können, verbunden. Die Arten stellen jedoch keine besonderen Ansprüche hin-

sichtlich des Revierplatzes. Im räumlichen Zusammenhang sind ausreichend Gehölze 

vorhanden, die ebenfalls als Revierstandort für die o.g. Arten geeignet sind. In diese 

können die Arten während der Bauzeit ausweichen. Nach Umsetzung der Maßnahmen 

werden wieder vergleichbare Strukturen an Ort und Stelle neu geschaffen, so dass im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes wieder Lebensräume für die genannten Gilden 

zur Verfügung stehen werden.  

Daher ist der Verbotstatbestand der Schädigung nicht einschlägig. 

 

5.3 Fazit 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass unter Berück-

sichtigung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände für 

Tierarten des Anhang IV der FFH-RL erfüllt werden.  

Auch bezüglich der europäischen Vogelarten ergeben sich keine Verbotstatbestände. 
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Anhang A – Grünordnerische Festsetzungen für den 

Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungspla-

nes gemäß § 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB 

Nachfolgend werden die grünordnerischen Festsetzungen benannt, die für den Gel-

tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes gelten. Die Textfestsetzungen im 

Bereich der Planzeichnung umfassen die grünordnerischen Festsetzungen für den 

gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

gemäß § 44 (1) BNatSchG 

Zur Vermeidung von baubedingt erheblichen Störungen und Tötung während der Rep-

roduktionszeit, insbesondere für Europäischen Vogelarten, sind das Roden oder das 

Abschneiden von Gehölzen außerhalb des Zeitraumes 01.03. – 30.09. umzusetzen.  

 

Zum Schutz nachtaktiver Lebewesen sind für Beleuchtungsanlagen in den Baugebie-

ten und entlang von Verkehrsflächen Leuchtmittel mit insektenverträglicher Ausstattung 

und nachfolgend genannten Eigenschaften zu verwenden: 

 Geringer UV-Anteil, 

 Geschlossene Leuchtkörper mit geringer Oberflächentemperatur, 

 Geringe Lichtverschmutzung durch niedrige Leuchtkörperhöhe und konzentrierte 

Lichtlenkung (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED mit – nach Her-

stellerangaben – nachweislich geringem UV-Anteil) 
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Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß 

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB 

Pflanzung von Baumreihen 

Entsprechend der Plandarstellung sind westlich der Planstraße 2 23 großkronige 

Laubbäume in einem Längsabstand von durchschnittlich 10-12 m zu pflanzen. Die 

Pflanzqualität soll im Stammumfang 20-25 cm, Hochstamm, 4 x verpflanzt, mindestens 

jedoch 16-18 cm betragen. Folgende Baumarten sind zu verwenden: 

Tab. 6:  Pflanzartenliste Baumreihe 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Mindestpflanzqualität 

Spitz-Ahorn Acer platanoides Cleveland Hochstamm, 4 x v., STU 16 – 18 cm 

Blut-Ahorn Acer platanoides Schwedleri Hochstamm, 4 x v., STU 16 – 18 cm 

Winter-Linde Tilia cordata Greenspire,Rancho Hochstamm, 4 x v., STU 16 – 18 cm 

Esche Fraxinus excelsior Westhofs Glorie Hochstamm, 4 x v., STU 16 – 18 cm 

 

Anpflanzung von mehrreihigen Gehölzstreifen 

Östlich und südlich der Baugrenze des eingeschränkten Gewerbegebietes GEe 1 sind 

mehrreihige Gehölzstreifen durch Sträucher und Heister zu pflanzen und als Sicht- und 

Lärmschutz dauerhaft zu entwickeln. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten und in die 

Neupflanzungen zu integrieren. Die Pflanzung der Gehölze ist in einem Pflanzabstand 

von 1,50 m vorzunehmen. Verwendung finden standortgerechte und einheimische 

Laubgehölze. Nachfolgende Strauch- und Heisterarten sind zu verwenden: 

Tab. 7:  Pflanzartenliste mehrreihige Gehölzstreifen 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name Mindestpflanzqualität 

Heister 

Feldahorn Acer campestre 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Schwarz-Erle Alnus glutinosa 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Birke Betula pendula 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Hainbuche Carpinus betulus 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Vogelkirsche Prunus avium 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Stieleiche Quercus robur 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia 2 x verpflanzt mit Ballen und 150-200 cm Höhe 

Sträucher 

Kornelkirsche Cornus mas 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Hasel Corylus avellana 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Pfaffenhütchen Euonymus europaea 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name Mindestpflanzqualität 

Schlehe Prunus spinosa 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Faulbaum Rhamnus frangula 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Hunds-Rose Rosa canina 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Brombeere Rubus fruticosus 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Himbeere Rubus idaeus 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Sal-Weide Salix caprea 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Purpurweide Salix pupurea 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Bruchweide Salix fragilis 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Korbweide Salix viminalis 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

Gew. Schneeball Viburnum opulus 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

 

Pflanzung von Strauchgruppen auf Grundstücken 

Auf jedem Grundstück sind die nicht überbaubaren Flächen mit einem Flächenanteil 

von mindestens 60 % mit standortgerechten und einheimischen Laubgehölzen flä-

chenhaft zu bepflanzen und dauerhaft zu entwickeln. 

 

Rasenflächen 

Nördlich und westlich der Baugrenze des GEe 1 sind die Flächen mit Landschaftsrasen 

zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. 

 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB 

Der in der Planzeichnung dargestellte Baum- und Heckenbestand (Straßenbäume an 

der Siemensstraße und die Hecke westlich der Planstraße 2) ist dauerhaft zu erhalten 

und zu fördern. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Erforderliche baumpflegerische 

Maßnahmen zur Herstellung des Lichtraumprofils können unter fachlicher Anleitung vor 

Baubeginn durchgeführt werden. 

 

Hinweise (ohne Darstellung in der Planzeichnung): 

Boden/Altlasten und Wasser 

 Flächenhafte Beschränkung von Lagerplätzen und Baustelleneinrichtungen wäh-

rend der Bauphase sowie Verwendung vegetationsloser, (teil-)versiegelter Flä-

chen und Flächen die ohnehin überbaut werden sollen. Im Traufbereich von 
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Bäumen sind keine Lagerflächen oder Betriebseinrichtungen zugelassen. Bau-

bedingte Flächeninanspruchnahmen sind zurückzubauen. 

 Der Grad der Versiegelung ist auf das unabdingbare Minimum zu beschränken. 

 Bau- und betriebsbedingte Bodenbelastungen (Verdichtung, Erosionen, Durch-

mischung mit Fremdstoffen) müssen auf das den Umständen entsprechende 

notwendige Maß beschränkt bleiben. Der fachgerechte Umgang mit Kraft- und 

Schmierstoffen ist unabdingbar. 

 Bei erforderlichem Bodenaushub ist der fruchtbare Oberboden abzutragen und 

ordnungsgemäß entsprechend DIN 18300 und 18915 auf Bodenmieten zwi-

schen zu lagern. Anschließend ist er auf für Vegetationsflächen vorgesehenen 

Standorten wieder einzusetzen.  

 Sollten sich im Zuge der Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf altlas-

tenrelevante Sachverhalte ergeben, sind nach SächsABG die zuständigen Be-

hörden zu informieren und gemäß BBodSchG Maßnahmen zur Schadensab-

wehr durch Grundstückseigentümer und Inhaber zu ergreifen.  

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

 Schutz zu erhaltender Bäume und sonstiger Gehölzstrukturen entsprechend der 

DIN 18920 und RAS-LP 4 während der Durchführung der Baumaßnahme durch 

die Verwendung von Einzelbaumschutz bzw. Schutzzäunen 

 Weitgehender Erhalt bestehender Gehölzbestände. 

Archäologie 

Im Bereich zu überbauender Flächen sind archäologische Funde und Befunde durch 

eine archäologische Grabung sachgerecht zu bergen und zu dokumentieren. Die Auf-

lagen des Landesamtes für Archäologie vom 14.04.2014 sind zu berücksichtigen. Die-

se lauten folgendermaßen: „Vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten muss im 

von Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie eine archäo-

logische Grabung [1] durchgeführt werden. Diese besteht in der Flächenplanierung, 

d.h. Abtragung des Oberbodens mittels eines exakt arbeitenden Großgerätes (Hydrau-

likbagger mit Böschungshobel). Zur Überwachung der Flächenabtragung muss ein 

Facharchäologe unserer Behörde ständig zugegen sein. Auftretende Befunde und 

Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren; Bauverzögerungen sind 

dadurch nicht auszuschließen. Der Termin für Grabung [1] ist mit dem Landesamt für 

Archäologie im Rahmen einer Vereinbarung abzustimmen. Das Ergebnis der Grabung 

[1] kann weitere archäologische Untersuchungen (Grabung [2]) erforderlich machen. 
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Für die Grabungen ist zwischen dem Bauherren und dem Landesamt für Archäologie 

eine Vereinbarung abzuschließen, die den Zeit- und Kostenrahmen benennt. 

Schutz von Sachgütern 

Leitungstrassen sind grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Der Mindestab-

stand von 2,50 m von Großgrün zu Kabeltrassen ist einzuhalten. Dabei ist das Regel-

werk der ATV, dem DVGW-Merkblatt GW 125 und der FGSV zu beachten. 

Kabel, Leitungen und Anlagen dürfen nicht überbaut werden. 
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Anhang B – Eingriffs- /Ausgleichsbilanz 

Die Bewertung des Eingriffs für die Biotoptypen erfolgt in Anlehnung an die „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von 

Eingriffen im Freistaat Sachsen“ (2009). Eine methodische Beschreibung der Vorgehensweise enthält Kap. 4.1.  

Mit der Umsetzung der beschriebenen Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie mit der Umsetzung der grünordner-

ischen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost“ (in Kraft seit 21.08.2004) besteht kein zusätzlicher 

Kompensationsbedarf innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereiches. Es besteht ein geringer Kompensationswertüberschuss von 

14.081 Wertpunkten. Damit gilt die 1. Änderung des Bebauungsplanes als ausgeglichen. 
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Biotopcode Biotop- und Nutzungstyp  
Ausgangs- bzw.  
Planungswert 

Flächengröße 
(m²) 

Flächen-
wertpunkte 

IST-Zustand (rechtskräftiger Bebauungsplan, in Kraft seit 21.08.2004)       

11.01.000 Städtisches Mischgebiet (MI 1, innerhalb der Baugrenze)
1
 3 15.988 47.964 

02.01.200 Gebüsche frischer Standorte (östl. außerhalb der Baugrenze)
2
 21 3.380 70.980 

02.02.410 Baumreihe (westl. und südl. außerhalb der Baugrenze)
2
 22 1.802 39.644 

06.03.200 Intensiv genutztes Dauergrünland frischer Standorte (nördl. außerhalb der Baugrenze)
3
 9 1.280 11.520 

   ∑ 22.450 170.108 

11.04.100 Straße, Weg (Planstraße 2 & Anbindung Nordstraße; vollversiegelt) 0 2.135 0 

11.01.000 Städtisches Mischgebiet (MI 2, innerhalb der Baugrenze)
1
 3 1.338 4.015 

06.03.200 Intensiv genutztes Dauergrünland frischer Standorte
3
 9 1.939 17.455 

   ∑ 3.278 21.470 

Gesamtsumme der Wertpunkte für den Ist-Zustand     191.578 

Plan-Zustand (Entwurf 1. Änderung des Bebauungsplanes)       

11.02.200 eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe 1, innerhalb der Baugrenze)
4
 2 14.627 29.254 

02.01.200 Gebüsche frischer Standorte (östl. außerhalb der Baugrenze) 21 3.367 70.707 

02.02.100 Feldhecke (südlich außerhalb der Baugrenze)
5
 23 640 14.720 

06.03.200 Intensiv genutztes Dauergrünland frischer Standorte (nördl. und westl. außerhalb der Baugrenze)
3
 9 2.379 21.411 

   ∑ 21.013 136.092 

11.04.100 Straße, Weg (Planstraße 2 & Fuß-/Radweganbindung zur Nordstraße; vollversiegelt) 0 2.114 0 

06.03.200 Intensiv genutztes Dauergrünland frischer Standorte (Straßenbegleitgrün Planstraße 2) 9 565 5.085 

    ∑ 2.679 5.085 

11.02.200 eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe 2, innerhalb der Baugrenze)
4
 2 1.364 2.728 

02.02.410 Baumreihe (westl., und nördl. außerhalb der Baugrenze sowie westl. Planstraße 2) 22 2.807 61.754 

   ∑ 4.171 64.482 

Gesamtsumme der Wertpunkte für den Plan-Zustand     205.659 

Wertminderung Gesamt (Positivwert = Kompensationsbedarf, Negativwert = Kompensationsüberschuss)     -14.081 
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Legende 

1  Ausgangswert = -2 Wertpunkten aufgrund Anteil Versiegelung > 60 % und höherem Anteil gewerblicher Nutzung gegenüber Wohnnutzung 

2  Ausgangswert = Planwert, da auch im Bestand noch kein tatsächlicher Gehölzbestand vorhanden ist, jedoch aufgrund der Rechtskräftigkeit des Bebauungsplanes davon ausge-
gangen werden muss 

3  Ausgangswert = Planwert, da auch im Bestand teilweise noch kein Dauergrünland vorhanden ist, jedoch aufgrund der Rechtskräftigkeit des Bebauungsplanes davon ausgegangen 
werden muss 

4  Ausgangswert = +1 aufgrund eingeschränkter Gewerbegebietsnutzung und Ausschluss störender Gewerbenutzungen 

5  Planwert = Biotopwert aufgrund Vorhandensein des Gehölzbestandes und vollständiger Entwicklung 
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Anhang C – Kostenschätzung 

Da sich durch die Umsetzung der Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungs-

plans keine Erforderlichkeit für Kompensationsmaßnahmen ergeben, ist keine Kosten-

schätzung für Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
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Anhang D – Aktualisierung des Gehölzkatasters 

Die Aktualisierung des Gehölzkatasters wurde im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes im Dezember 2013 durchge-

führt. Die kartografische Darstellung erfolgt im Plan 2. 

Lfd. 
Nr. 

  

Gehölz-
kategorie 

  

Botanischer Name 

  

Hochstämme Sträucher Schad-
stufen 
gem. 
FLL 

Anmerkungen 

Stamm-Ø 
(cm)  

Kronen-Ø  
(m) 

Fläche 
 (m²) 

Höhe 
 (m) 

Gehölzverlust 
bereits 2004 
bilanziert 

Vorhandensein 
Stand Dezember 
2013 

Festsetzung 
i.R.d. 1. Ände-
rung des B-Plan 

Nachbilan-
zierung erfor-
derlich 

2 E Robinia pseudoacacia 12 5 - - 1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

3 E Fraxinus excelsior 11 5 - - 1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

4 R Acer platanoides 7-11x12 4-5 - - 0 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

5 E Fraxinus excelsior 13;10 7,8 - - 1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

  Fraxinus excelsior 12 5     1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

  Fraxinus excelsior 14 ;10 6     1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

  Fraxinus excelsior 22 ;18 ;8 6     1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

  Fraxinus excelsior 26 ;28 8     1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

6 E Fraxinus excelsior 24;10;16;18 5;6;7;6 - - 1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

7 E Fraxinus excelsior 20;15;11;8 5-7 - - 1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

8 E Fraxinus excelsior 12 5 - - 0 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

10 E Robinia pseudoacacia 10 9-15 - - 0 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

11 E Populus tremula 10-12 4 - - 0 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

12 E Salix caprea 17 9 - -   ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

87 R Tilia cordata 7 2 - - 0 * Baum vorhanden * * 

88 R Tilia cordata 12 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 

89 R Tilia cordata 8 2 - - 0 * Baum vorhanden * * 

90 R Tilia cordata 13 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 

91 R Tilia cordata 12,5 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 

92 R Tilia cordata 12 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 

93 R Tilia cordata 12 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 

94 R Tilia cordata 12 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 
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Lfd. 
Nr. 

  

Gehölz-
kategorie 

  

Botanischer Name 

  

Hochstämme Sträucher Schad-
stufen 
gem. 
FLL 

Anmerkungen 

Stamm-Ø 
(cm)  

Kronen-Ø  
(m) 

Fläche 
 (m²) 

Höhe 
 (m) 

Gehölzverlust 
bereits 2004 
bilanziert 

Vorhandensein 
Stand Dezember 
2013 

Festsetzung 
i.R.d. 1. Ände-
rung des B-Plan 

Nachbilan-
zierung erfor-
derlich 

95 R Tilia cordata 12,5 4 - - 0 * Baum vorhanden * * 

101 R Tilia cordata 8 2 - - 0 * Baum vorhanden * * 

102 R Tilia cordata 9 4 - - 0 * Baum gefällt * * 

103 R Tilia cordata 8 2 - - 0 * Baum gefällt * * 

104 R Tilia cordata 12,5 4 - - 0 * Baum gefällt * * 

105 R Tilia cordata 12 4 - - 0 * Baum gefällt * * 

106 R Tilia cordata 11 2 - - 0 * Baum vorhanden * * 

112 E Pyrus ssp. 18 5 - - 0 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

113 E Pyrus ssp. 12;8 5;4 - - 0 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

114 E Totgehölz 17 7 - - 4 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

115 E Pyrus ssp. 11;9 2x5 - - 1 ja Baum gefällt keine Erhaltung nein 

116 E Pyrus ssp. 28 7 - - 1 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

117 E Rhus typhina 12;9 2x5 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

118 E Acer platanoides 12;6;5;6 4x3 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

119 E Picea abies 6x10-20 3-4 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

Abies concolor 15 4     0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

120 E Picea omorika 10 4 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

Picea pungens glauca 10 4     0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

121 E Juglans regia 26 7 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

122 E Pinus ssp. 24;18;31 3x4 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

123 E Pyrus ssp. 32 7 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

124 E Pyrus ssp. 33 7 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

125 E Acer platanoides 17;14;8 5 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

126 E Robinia pseudoacacia 14 5 - - 0 ja Baum vorhanden keine Erhaltung nein 

127 E Acer platanoides 13 3 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 

128 E Acer platanoides 10 3 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 

129 E Acer platanoides 17, 8 4 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 

130 E Acer platanoides 20, 5 8 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 
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Lfd. 
Nr. 

  

Gehölz-
kategorie 

  

Botanischer Name 

  

Hochstämme Sträucher Schad-
stufen 
gem. 
FLL 

Anmerkungen 

Stamm-Ø 
(cm)  

Kronen-Ø  
(m) 

Fläche 
 (m²) 

Höhe 
 (m) 

Gehölzverlust 
bereits 2004 
bilanziert 

Vorhandensein 
Stand Dezember 
2013 

Festsetzung 
i.R.d. 1. Ände-
rung des B-Plan 

Nachbilan-
zierung erfor-
derlich 

131 E Prunus mahaleb 35 5 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 

132 E Fraxinus excelsior 30 6 - - 0 nein Baum vorhanden Erhaltung ja, Gutschrift 

133 R Abies concolor 10x9 2 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

135 E Pinus ssp. 25 6 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

136 E Acer platanoides 24,26 6 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 

137 E Abies ssp. 24 5 - - 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

138 E Abies ssp. 24 5 - - 1 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

139 E Abies ssp. 33 8 - - 2 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

140 E Abies ssp. 33 8 - - 3 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

141 E Abies ssp. 33 8 - - 4 nein Baum vorhanden keine Erhaltung nein ** 

142 E Corylus avellana     4 3 0 nein Baum vorhanden keine Erhaltung ja 

143 E Tilia cordata 10 4 - - 0 nein Baum vorhanden Erhaltung ja, Gutschrift 

144 E Tilia cordata 10 4 - - 2 nein Baum vorhanden Erhaltung ja, Gutschrift 

145 G Corylus avellana   250 5 0 ja Gebüsch vorhan-
den 

Erhaltung ja Gutschrift 

  Crataegus monogyna         

  Prunus spinosa         

           

Legende           
G Gebüsch           

E Einzelbaum          

R Baumreihe           

* Ausgleichspflanzung i.R.d. Straßenbau Siemensstraße, dementsprechend keine Bilanzierung i.R.d. Bauleitplanung erforderlich   
** 

gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 3 SächsNatSchG gehören Gehölze nicht zu den geschützten Landschaftsbestandteilen und fallen demnach nicht unter den Schutzgegenstand gemäß § 2 
Gehölzschutzsatzung der Stadt Markranstädt 
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